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vorWort

Zur beeindruckenden Vielfalt des Unterneh-
mertums in Österreich gehört auch Fran-
chising. Mit rund 500 Franchise-Systemen, 
12.000 Standorten und einem Nettoumsatz 
von ca. elf Milliarden Euro ist Franchising in 
Österreich klar auf Wachstumskurs – Tendenz 
weiter steigend. 

Besonders erfreulich ist, dass sich Franchi-
sing weiterhin als attraktives Sprungbrett 
von der Unselbstständigkeit in die Selbst-
ständigkeit entwickelt hat: Drei Viertel aller 
Franchise-Unternehmer waren zuvor ange-
stellt – und bringen langjährige Branchen-
erfahrung in ihre neue Unternehmerkarriere 
mit ein. Das sichert kräftige und nachhaltige 
Impulse für Wirtschaft und Arbeitsplätze im 
Land.

Als WKO ist uns die Unterstützung dieser 
unternehmerischen Dynamik ein wichtiges 
Anliegen. Mit unserer Franchisebörse bieten 
wir einen attraktiven digitalen Marktplatz für 
alle, die für sich das passende Franchise-
System finden und umsetzen wollen. Persön-

vorwort

liche Beratung rund um Franchising gehört 
ebenso zu unserem Leistungsprofil wie unser 
aktualisierter Franchising-Leitfaden, der be-
reits in zehnter Auflage erscheint.

In diesem Sinn darf ich  
Sie sehr herzlich als 
Franchise-Nehmer wie als 
Franchise-Geber in der  
großen Unternehmer- 
familie Österreichs  
begrüßen. Mit Ihrer Selbst-
ständigkeit machen Sie  
den Unterschied – nicht 
nur für Ihre persönliche 
Zukunft, sondern für ein 
Österreich, in dem mehr 
unternehmerisches  
Denken und Handeln  
mehr Wachstum, Wohlstand 
und Zukunft schafft. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre 
und viel Erfolg!

Dr. Harald Mahrer
Präsident der Wirtschaftskammer Österreich
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Wie sich Franchise 
entwickelt hat

Seit rund 50 Jahren ist 
Franchising auch in  
Europa etabliert. Branchen-
schwerpunkte waren  
früher Einzelhandel und 
Gastronomie. Heute ist 
Franchising in vielen  
Branchen erfolgreich. 

Neue Produkte und Technologien sowie in-
tensiver Wettbewerb erfordern von jedem 
Selbstständigen erfolgversprechende Ideen 
und Konzepte, um wirtschaftlich punkten zu 
können. Dabei muss man nicht immer selbst 
eine neue Geschäftsidee erfinden. Man kann 
auch bereits bewährte Geschäftskonzepte, 
Waren und Dienstleistungen nützen.

Franchising ist eines der erfolgreichsten 
Konzepte für den Vertrieb von Waren und 
Dienstleistungen. Es ist für viele Branchen 
und unterschiedliche Unternehmensgrößen 
interessant. Die Zahl der Systeme wächst 
laufend.  

Franchise-Systeme verbinden die Vorteile 
großer Unternehmen mit den Qualitäten klei-
ner Einheiten. Das sorgt von Anfang an für 
eine verbesserte Markt- und Wettbewerbspo-
sition. Wer sich für Franchising interessiert, 
sollte über die betriebswirtschaftlichen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen sowie über 
die Vertragsgestaltung gut informiert sein. 

8
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1.1. Wie alles begann
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So entwickelte sich Franchising …
 s.10

1.2. Was ist Franchising? 
Das Konzept und seine Definitionen … 
 s.10
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Wie alles begann/Was ist Franchising?EiNFÜhrUNg

EiNFÜhrUNg

Dynamische Märkte, neue Produkte und 
Technologien sowie intensiver Wettbewerb 
erfordern von jedem Selbstständigen neue 
Ideen und Konzepte, um seinen Erfolg in der 
Zukunft zu sichern. Eines der erfolgreichsten 
Konzepte für den Vertrieb von Waren und 
Dienstleistungen, mit dem sich heute Vertre-
ter aller Branchen und Unternehmens größen 
beschäftigen, ist Franchising. Ihre Zahl steigt 
von Jahr zu Jahr, und das große Interesse am 
Thema ist nach wie vor ungebrochen. 

Dieser Leitfaden informiert Sie über das We-
sen von Franchising und wie Sie die Partner-
schaft zwischen selbstständigen Unterneh-
men aus der Sicht des Franchise-Gebers und 
aus der Sicht des Franchise-Nehmers regeln 
und absichern. Er beantwortet Ihre Fragen 
rund um das Franchise-System inklusive der 
betriebswirtschaftlichen und der rechtlichen 
Belange sowie der Vertragsgestaltung. 

Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Fran-
chising haben, wenden Sie sich an die An-
sprechpartner in Ihrer Wirtschaftskammer. 

 UNSER TIPP

Unsere Informationen finden Sie auch im 
Internet unter www.gruenderservice.at/ 
franchise. Nutzen Sie auch den Leitfaden für 
Gründerinnen und Gründer für sämtliche 
Informationen zum Thema Rechtsformen, 
Sozialversicherung, etc. 
www.gruenderservice.at/publikationen

1.1 WiE AllEs BEgANN …

Der Franchise-Begriff stammt aus dem Fran-
zösischen und wurde dort bereits im Mittelal-
ter verwendet. Er stand für die Überlassung 
von bestimmten Privilegien (z.B. Recht der 
Kaufleute zum Abhalten von Messen auf  
bestimmten Gebieten) gegen finanzielle Ent-
schädigung oder gegen Leistung von Diensten. 

Die Bedeutung des Begriffes wurde im Laufe 
der Zeit erweitert. Im 19. Jh. verstand man in 

den USA darunter die Erlaubnis, Rechte an-
derer kommerziell zu nutzen. Dabei standen 
die Rechte zur Vermarktung und zum Ver-
trieb von Produkten im Vordergrund. Fran-
chising als Vertriebsform war geboren. Die 
Nähmaschinenfirma Singer erlaubte bereits 
1860 fahrenden Händlern, ihre Maschinen zu 
verkaufen. Die Firma lieferte die Maschinen, 
um alles andere mussten sich die Händler 
selbst kümmern. 

Um die Jahrhundertwende führten mehrere 
Automobilproduzenten Vertriebsnetze mit 
vertraglich gebundenen Händlern ein. Auch 
die Mineralölproduzenten begannen schon 
bald, flächendeckende Vertriebsnetze mit 
eigenständigen Tankstelleninhabern auf-
zubauen. Ebenso praktizierten Getränke-
hersteller wie Coca-Cola diese Form des 
Franchising, auch „Product Distribution 
Franchising“ genannt.

Aus dieser traditionellen Form entwickelte 
sich eine neue Generation des Franchising, 
das „Business Format Franchising“. Die Idee 
dabei war, das reine Vertriebskonzept der Wa-
ren auf ein umfassendes Betriebskonzept zu 
erweitern. Diese Form setzt viel stärker auf 
eine umfassende organisatorische und kauf-
männische Zusammenarbeit der Partner. 

Als Vater dieser neuen Franchise-Form gilt 
der Amerikaner Ray Croc, der 1955 im Rah-
men der Entwicklung seines Franchise-
Konzeptes (McDonald’s) diese Elemente in-
tegrierte. Aus diesem Grund ist Franchising 
heute nicht mehr nur für Handelsbetriebe, 
sondern auch für Dienstleistungen geeignet. 

In den siebziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts gelang dem modernen Fran-
chising auch in Europa der Durchbruch. 
Branchenschwerpunkte waren damals der 
Einzelhandel und die Gastronomie. Inzwi-
schen ist Franchising weltweit verbreitet. 

1.2 WAs ist FrANchisiNg?

Franchising ist als Begriff gesetzlich nicht 
geregelt, allerdings gibt es einige Wesens-
merkmale, die das Thema näher charakteri-
sieren. 

Direktlink

Direktlink

http://www.gruenderservice.at/franchise
http://www.gruenderservice.at/franchise
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Was ist Franchising? EiNFÜhrUNg

Franchising ist eine Möglichkeit, eine erfolg-
reiche Geschäftsidee mehreren Partnern zur 
Verfügung zu stellen und so den Geschäfts-
typ zu multiplizieren.

Der Franchise-Geber entwickelt und erprobt 
dieses Geschäftskonzept (für Waren und 
Dienstleistungen). Die Franchise-Nehmer 
setzen dieses erprobte Konzept als selbst-
ständige Unternehmer in ihrem Gebiet um 
und nutzen die Marke, das Know-how, die 
Erfahrungen des Franchise-Gebers und die 
Vorteile des Systems. 

Der Franchise-Geber verpflichtet sich darü-
ber hinaus, den Franchise-Nehmern regel-
mäßige Unterstützung zu geben und das 
Franchise-System sowie die notwendigen 
Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Für all 
diese Leistungen bezahlen die Franchise-
Nehmer Gebühren an den Franchise-Geber. 

Die Franchise-Nehmer verpflichten sich, das 
Konzept systemkonform umzusetzen. Zwi-
schen den beiden Partnern (Franchise-Ge-
ber und Franchise-Nehmer) besteht eine 
enge, auf Dauer ausgerichtete Zusammen-
arbeit, die in einem Franchise-Vertrag gere-
gelt ist. 

Franchising ist also eine Partnerschaft 
selbstständiger Unternehmer mit einem ge-
meinsamen Ziel, nämlich langfristigen wirt-
schaftlichen Erfolg. 

Einziger Maßstab für den Franchise-Geber 
ist also der Erfolg seiner Franchise-Nehmer. 
Nur wenn diese erfolgreich sind, wird es 
auch der Franchise-Geber sein. Der Fran-
chise-Geber ist Dienstleister für seine Fran-
chise-Nehmer und übernimmt Mitverant-
wortung für deren Erfolg. 

Franchise-Systeme verbinden daher die Vor-
teile der Großunternehmungen (z.B. Markt-
macht, Rationalisierungseffekte) mit den 
Vorteilen kleiner Einheiten (Kundennähe, 
Flexibilität, ...) und verschaffen so dem Ge-
samtsystem eine verbesserte Markt- und 
Wettbewerbsposition. 

Definition von Franchising
(nach Erich Kaub)

Franchising ist ein vertikal-kooperativ 
organisiertes Absatzsystem rechtlich 
selbstständiger Unternehmen auf der 
Basis eines vertraglich geregelten Dau-
erschuldverhältnisses. 

Dieses System tritt am Markt einheitlich 
auf und wird geprägt durch das arbeits-
teilige Leistungsprogramm der System-
partner sowie durch ein Weisungs- und 
Kontrollsystem zur Sicherung eines 
systemkonformen Verhaltens. Das Leis-
tungsprogramm des Franchise-Gebers 
ist das Franchise-Paket. 

Es besteht aus:
�� einem Beschaffungs-, Absatz- und  

Organisationskonzept,
�� dem Nutzungsrecht an Schutzrechten,
�� der Ausbildung des Franchise-Nehmers,
�� der Verpflichtung des Franchise-Gebers, 

den Franchise-Nehmer aktiv zu un-
terstützen und das Konzept ständig 
weiterzuentwickeln.

Der Franchise-Nehmer ist im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung tätig; 
er hat das Recht und die Pflicht, das 
Franchise-Paket gegen Entgelt zu nut-
zen. Als Leistungsbeitrag liefert er Ar-
beit, Kapital und Information. 

Eine noch ausführlichere Definition des 
Franchising enthält der Ethikkodex für  
Mitglieder des Österreichischen Franchise-
Verbandes. Dieser Verhaltenskodex ist eine 
Zusammenstellung von wesentlichen Vor-
schriften fairer Verhaltensweisen für die 
Franchise-Praxis und wurde von den europä-
ischen Franchise-Verbänden in Zusammen-
arbeit mit der Europäischen Kommission in 
Brüssel erarbeitet (www.franchise.at). Direktlink



So funktioniert  
Franchising

Franchising ist für kleine 
und mittlere Unternehmen 
ein attraktiver Weg, klein zu 
bleiben, aber groß aufzu-
treten. Das unterstützt den 
raschen wirtschaftlichen 
Erfolg von Franchise-
Nehmern – und sichert den 
Erfolg des ganzen Systems.

Franchise-Systeme ermöglichen die Kom-
bination der Erfolgsfaktoren großer Unter-
nehmen – wie Marktmacht, Servicestruktur, 
Marketing, Organisation oder Controlling 
– mit jenen kleiner Unternehmen, wie Kun-
dennähe, Flexibilität oder Motivation. Das 
koordinierte Zusammenwirken der Partner 
erhöht die Erfolgschancen am Markt. 

Franchising hat vielfältige Erscheinungs-
formen, wie Produktions-Franchising, 
Vertriebs-Franchising oder Dienstleistungs-
Franchising. Franchise-Systeme sind heute 
in so gut wie allen Branchen vertreten – vom 
Textilhandel über Gastronomie und Hotelle-
rie bis zu IT und Weiterbildung. Die Idee des 
Franchising liegt mittlerweile auch Konzep-
ten von Sozialunternehmen zugrunde. 

Es gibt zahlreiche Vertriebssysteme, die dem 
Franchising ähnlich sind. Sie unterscheiden 
sich hinsichtlich des Ausmaßes und der In-
tensität der Kooperation sowie in rechtlichen 
und organisatorischen Belangen. Nicht alles, 
was auf den ersten Blick nach Franchising 
aussieht, ist auch Franchising. 
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Franchising in ZahlenDAs sYstEM

Voraussetzung für die Überlebensfähigkeit 
jedes Unternehmens ist wirtschaftlicher Er-
folg! Dies gilt auch für Franchise-Betriebe, 
Gewinnorientierung zeichnet die klassische 
bzw. kommerzielle Form des Franchising 
seit Jahrzehnten aus. Die Idee des Franchi-
sing wurde zwischenzeitlich auch in Sozial-
unternehmen getragen. Kooperationsmo-
delle für Projekte im Sozialbereich bzw. im 
Social-Business-Segment, die auf der Idee 
des Franchising beruhen, werden dement-
sprechend als Social-Franchise-Modelle be-
zeichnet. Ausgewählte Studienergebnisse zu 
Unterschieden und Gemeinsamkeiten finden 
sich in Kapitel 4. Kleine Unternehmen sind 
durch die Vielfalt der Aufgaben im täglichen 
Alltag häufig stark gefordert. Franchising 
wird für kleine und mittlere Unternehmen 
als ein geeigneter Weg gesehen, „klein zu 
bleiben und groß zu wirken”. Franchise-Sys-
teme ermöglichen die Kombination der Vor-
teile großer Unternehmen (u.a. Marktmacht, 
Servicestruktur, Marketing, Organisation, 
Controlling) mit jenen kleiner Unternehmen 
(u.a. Kundennähe, Flexibilität, Motivation). 
Ein systematisiertes und koordiniertes Zu-
sammenspiel der Partner erhöht die Er-
folgschancen am Markt. 

Franchising ist für kleine und mittlere Unter-
nehmen ein Weg, klein zu bleiben, aber groß 
zu wirken.

Für beide Vertragspartner müssen System-
vorteile erzielbar sein. Ein ausgewogenes 
Verhältnis von Leistung und Gegenleistung 
sowie eine vertrauensvolle Basis der Zusam-
menarbeit sind für ein langfristiges Beste-
hen der Partnerschaft von wesentlicher Be-
deutung.  

2.1 FrANchisiNg iN ZAhlEN

In Österreich hält die erfreuliche Entwick-
lung der Franchise-Wirtschaft seit Jahren 
an. Eine aktuelle Studie* des österreichi-
schen Franchise-Verbandes zeigt, dass Fran-
chising weiterhin sehr gefragt ist und eine 
gute Option für den Weg in die Selbstständig-
keit darstellt.

2017 gab es noch 440 Franchise-Systeme, 
2021 sind es bereits 495 aktive Systeme am 
Markt. Ebenso wie die Zahl der Franchise-
Systeme ist auch die Zahl der Franchise-
Standorte in den letzten Jahren von 10.400 
auf 12.000 angestiegen. 

Dynamische Entwicklung und Wachstum 
Die Befragung zeigt, dass sich 24% der 
Franchise-Systeme in der Start- bzw. Auf-
bauphase befinden und weitere 50% in der 
Expansionsphase. 74% sind somit im Wachs-
tum, und 17% der Systeme haben bereits die 
Reifephase erreicht. Die Konsolidierungs- 
bzw. Schließungsphase spielt mit jeweils 2% 
keine Rolle. Der Nettoumsatz soll bei 79% 
der Franchise-Systeme gesteigert werden. 

Franchise schafft Arbeitsplätze
79% der Systeme haben in den letzten zwölf 
Monaten neue Mitarbeiter eingestellt und 
73% planen dies auch in den kommenden  
12 Monaten. Das bedeutet pro System 15 
Mitarbeiter und ergibt in Summe 7.500 Neu-
einstellungen. 

Franchise vereint global und lokal
Die Franchise-Landschaft ist sowohl global 
als auch lokal von großer Bedeutung. Drei 
Viertel der Systeme kommen aus Österreich, 
und beinahe zwei Drittel agieren internatio-
nal. Bei der Internationalisierung wird für 
das nächste Jahr eine Steigerung von 17% 
angestrebt, und von derzeit 62% internatio-
nal tätigen Systemen soll künftig auf 79% 
gesteigert werden. 

herausforderungen der Branche
Neue bzw. geeignete Franchise-Nehmer zu 
finden stellt nach wie vor eine große Heraus-
forderung in der Szene dar sowie die Steige-
rung von Absatz und Umsatz als auch die 
Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen.

* Franchise in Öster-
reich 2021, mm.insights 
in Kooperation mit 
bestHeads im Auftrag 
des Österreichischen 
Franchise-Verbandes
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FranchiseFormen/Franchiseähnliche vertriebssystemeDAs sYstEM

2.2 FrANchisEForMEN

Franchise-Systeme haben vielfältige Er-
scheinungsformen. Die häufigste Unter-
scheidung erfolgt nach Wirtschaftssektoren. 
Dabei wird Franchising unterschieden in:
 
 
�� ProduktionsFranchising
�� vertriebsFranchising
�� DienstleistungsFranchising

 

Beim Produktions-Franchising überlässt der 
Franchise-Geber dem Franchise-Nehmer 
das Know-how zur Erzeugung, Verarbeitung, 
Veredelung und parallel zum Vertrieb von 
Produkten.

Beim Vertriebs-Franchising steht der Ver-
trieb, der Absatz der bereits produzierten 
Güter (des Herstellers oder Großhändlers) 
im Vordergrund. 

Beim Dienstleistungs-Franchising werden 
Dienstleistungen auf der Basis des Know-
how des Franchise-Gebers vom Franchise-
Nehmer erbracht. Bei dieser Form ist die 
Bedeutung der Know-how-Übertragung am 
besten sichtbar.  

In der Praxis finden sich zahlreiche Misch-
formen. Franchise-Systeme sind in so gut 
wie allen Branchen vertreten, beispielhaft zu 
nennen sind Textilhandel, Kosmetik, Son-
nenstudios, Sprachschulen, Gastronomie, 
Hotellerie, Reisebüros, Baumärkte, Informa-
tionstechnologie, Lernhilfe und Weiterbil-
dung, Versicherung u.v.m. 

2.3 FrANchisEÄhNlichE  
vErtriEBssYstEME

Eine Abgrenzung des Franchising von ähnli-
chen Vertriebssystemen kann hinsichtlich 
Ausmaß und Intensität der Kooperation so-
wie auch in rechtlichen und organisatori-
schen Belangen erfolgen. Nachfolgend fin-
den sich einige mit Franchise-Systemen 
vergleichbare Vertriebsformen sowie ausge-
wählte Kriterien zur Abgrenzung von Fran-
chise-Systemen. 

Filialsystem 
Filialsysteme sind Franchise-Systemen funk-
tional sehr ähnlich, der Filialleiter ist im Ge-
gensatz zum Franchise-Nehmer kein selbst-
ständiger Unternehmer und trägt damit auch 
kaum ein Risiko. Bei einem Filialsystem ver-
treibt der Hersteller oder Großhändler seine 
Waren bzw. Dienstleistungen über eigene Au-
ßenstellen. Im Filialsystem hat die Zentrale 
viel umfangreichere Rechte und zugleich eine 
bessere Durchsetzungsmöglichkeit in den 
Bereichen Strategie, Controlling, Marketing, 
Preisgestaltung, Erscheinungsbild etc. Cha-
rakteristisch sind auch ein zentrales Waren-
lager sowie eine zentrale Betriebsabrech-
nung. Ein Filialsystem erfordert vielfach hohe 
Eigeninvestitionen (Kapitalaufbringung durch 
die Zentrale). Von außen betrachtet sind 
Franchise-Standorte von unternehmenseige-
nen Filialen kaum zu unterscheiden. In der 
Praxis findet sich innerhalb eines Franchise-
Systems häufig eine Mischung aus selbst  
geführten Filialen des Franchise-Gebers  
einerseits und selbstständigen Franchise-
Nehmer-Betrieben andererseits.    

lizenzsystem 
Beim Lizenzsystem überlässt der Lizenzge-
ber dem Lizenznehmer im Rahmen eines 
Lizenzvertrages die Rechte zur Nutzung von 
gewerblichen Schutzrechten (Marke, Patent 
usw.). Häufig handelt es sich um patentge-
schützte Erfindungen. Die Lizenzen beziehen 
sich v.a. auf Einzelleistungen und unterstüt-
zen den Lizenznehmer bei seinem sonst 
selbstständig durchgeführten Geschäftsbe-
trieb. Der Einfluss des Lizenzgebers auf den 
Lizenznehmer ist geringer im Vergleich zu 
einem Franchise-System. 

Lizenzsysteme haben weder ein eigenes Be-
triebs- noch ein eigenes Marketingkonzept. 
Es fehlen auch Regeln zur Aufrechterhaltung 
eines Systemimages, wie auch die Notwen-
digkeit zur ständigen Anpassung an geän-
derte Marktverhältnisse nicht gegeben ist. 
Im Unterschied zum Lizenzvertrag schließt 
der Franchise-Vertrag das gesamte Be-
triebskonzept mit ein. Das Marketingkonzept 
(und dessen Umsetzung) dient nicht zuletzt 
dem einheitlichen Marktauftritt aller Sys-
tempartner und damit auch einer rascheren 
Bekanntmachung der Marke.
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handelsagentensystem
Der Handelsagent/Handelsvertreter ist im 
fremden Namen und auf fremde Rechnung 
mit der Vermittlung oder dem Abschluss von 
Geschäften für einen oder mehrere Herstel-
ler betraut. Er unterliegt dem Handelsver-
tretergesetz. Der Handelsagent trägt nor-
malerweise kein Warenrisiko und hat auch 
nur beschränkten Kapitaleinsatz. Er ist zwar 
wie der Franchise-Nehmer selbstständiger 
Kaufmann, doch handelt er nicht wie der 
Franchise-Nehmer im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung. Bei einem Handels-
agentensystem kann daher das Unterneh-
men – der Geschäftspartner des Handels-
agenten – alle Details, z.B. hinsichtlich der 
Kundenbeziehung, Preisgestaltung etc., noch 
detaillierter als bei einem Franchise-System 
(insbesondere beim Verkaufspreis) vor-
schreiben, da der Kunde mit dem Unterneh-
men und nicht mit dem Handelsagenten 
Verträge abschließt. Dafür trägt dieses Un-
ternehmen auch das Investitions- und Ab-
satzrisiko. Die Handelsagenten haben auch 
eine eigene Vertretung in der Wirtschafts-
kammer-Organisation. Weitere Informatio-
nen sowie Musterverträge finden Sie unter 
www.handelsagenten.at.

Kommissionssystem 
Der Kommissionär ist selbstständiger Kauf-
mann. Er kauft und verkauft Waren im eige-
nen Namen, aber auf fremde Rechnung.  
Dadurch ist auch er schon in rechtlicher Hin-
sicht deutlich von einem Franchise-Nehmer 
unterscheidbar. Der Kommissionsvertrag ist 
einem Handelsvertretervertrag ähnlicher als 
einem Franchise-Vertrag. Ein Kommissionär 
veräußert bestimmte Waren üblicherweise 
nicht unter einer speziellen Marke, sondern 
für verschiedene Hersteller oder Groß-
händler. 

vertragshändlersystem 
Das Vertragshändlersystem ist das „Gegen-
stück“ zum Handelsagentensystem. Ein Ver-
tragshändler hat das Recht, die vom Ver-
tragspartner hergestellten und vertriebenen 
Produkte im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung zu verkaufen. Er ist in die Ver-
kaufsorganisation des Lieferanten eingeglie-
dert und muss dessen Interessen wahrneh-
men. Oft wird auch ein Alleinvertriebsrecht 

des Vertragshändlers vereinbart. Dem Ver-
tragshändlersystem fehlt aber zumeist das 
straffe Organisations- und Marketingkonzept 
von Franchise-Systemen. 

genossenschaften
Diese haben horizontalen Charakter, d.h., es 
kooperieren Partner derselben Wirtschafts-
stufe miteinander. Die Verbindung zwischen 
den einzelnen Genossenschaftern, die 
gleichzeitig Mitglieder und Kunden der Ge-
nossenschaft sind, ist lose. Die Genossen-
schaft hat kein Überwachungs- und Wei-
sungsrecht. Ebenso fehlt das vergleichsweise 
„straffe“ Vertriebskonzept, wie es im Fran-
chising üblich ist,

Direktvertrieb 
Als eine Alternative zum stationären Handel 
gilt der Direktvertrieb. Selbstständige im Di-
rektvertrieb vermitteln auf Rechnung und im 
Namen eines Direktvertriebsunternehmens 
(Hersteller oder Händler) Waren oder Dienst-
leistungen an Konsumenten im direkten 
Kontakt oder über digitale Medien. Werden 
Waren vermittelt, wird der Selbstständige 
auch als Warenpräsentator bezeichnet, für 
ihn gilt das Handelsvertretergesetz. Beson-
dere Formen des Direktvertriebes sind der 
„klassische“ Vertreter-Vertrieb, der Party-
Verkauf, der Strukturvertrieb (auch als  
Multi-Level-Marketing/Network-Marketing 
bezeichnet). 

Im Direktvertrieb haben Selbstständige zu-
meist nur wenig eigene Gestaltungsmöglich-
keiten. Die Grenze zum freien Dienstnehmer 
oder Angestellten ist oftmals fließend.

Selbstständige im Direktvertrieb haben in 
der Wirtschaftskammer-Organisation eine 
eigene Vertretung, weitere Informationen 
wie auch rechtliche Hinweise finden Sie un-
ter www.derdirektvertrieb.at. 

Direktlink

Direktlink
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Wer leistet was?/FranchisegebührenDAs sYstEM

2.4 WEr lEistEt WAs?

leistungen des Franchisegebers
�� Zurverfügungstellung eines erprobten 

Unternehmenskonzeptes mit hohem 
Bekanntheitsgrad (Marke)

�� Aufbau des Franchise-Systems  
(Vertragsgestaltung, Franchise-Doku-
mentationen wie vor allem Erstellung des 
Franchise-(Nehmer)Handbuches,  
System-Management)

�� Beschaffungs-, Organisations- und  
Marketingkonzepte 

�� Gründungshilfe 
�� Schutzrechte (z.B. Marken, Patente, 

Lizenzen, Design)
�� Etwaige Weitergabe von Preisvorteilen 

durch gemeinsamen Einkauf 
�� Laufendes System-Management  

(quantitatives und qualitatives Control-
ling, Information und Kommunikation, 
Motivation)

�� Aus- und Weiterbildung der Franchise-
Nehmer und eventuell auch von deren 
Mitarbeitern

2.5 FrANchisEgEBÜhrEN

Die Franchise-Gebühren zählen zu den Erlösquellen eines Franchise-Gebers. Sie können im 
Wesentlichen nach drei Gebührengruppen unterteilt werden:

�� Neben der Entwicklung die laufende 
Optimierung/ Weiterentwicklung  
des Systems

leistungen des FranchiseNehmers
�� Unternehmerisches Engagement
�� Persönliche Arbeitsleistung
�� Kapitaleinsatz
�� Risikobereitschaft
�� Einstellung und Führung des  

Personals
�� Verkauf des Produktes bzw. der  

Dienstleistung und Kundenbetreuung
�� Weitergabe von Markt- und  

Erfolgsinformationen an den  
Franchise-Geber

�� Systemkonformes Verhalten 
�� Aktive Mitarbeit an der Weiterent-

wicklung des Systems
�� Loyalität gegenüber dem  

Franchise-Geber
�� Geheimhaltungspflicht
�� Wettbewerbsverbot
�� Zahlung der Franchise-Gebühren 

an den Franchise-Geber

Einstiegs-
gebühr

laufende 
Gebühr

sonstige 
Gebühr
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Franchisegebühren DAs sYstEM

Einstiegsgebühr
Die Einstiegsgebühr ist eine einmalig zu ent-
richtende Gebühr bei Systembeitritt des 
Franchise-Nehmers, sie ist sein Beitrag für 
die bisherige Systementwicklung des Fran-
chise-Gebers, den Know-how-Transfer und 
den Marktwert des Systems. Sie ist in der 
Regel zu Beginn des Vertrages fällig. Ein-
stiegsgebühren sind in den meisten erprobten 
Systemen zwar zu entrichten, werden aber 
nicht zwingend von allen Franchise-Gebern 
verlangt. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Einstiegsgebühr mit dem Reife-
grad des Systems (Markenbekanntheit, Um-
fang des Franchise-Paketes) steigt. 

Laut den aktuellsten Erhebungen im Jahr 
2021 liegt die durchschnittliche Höhe der 
Einstiegsgebühr in Österreich bei 19.000,– 
Euro (Quelle: Franchise in Österreich 2021, 
mm.insights in Kooperation mit bestHeads 
im Auftrag des Österreichischen Franchise-
Verbandes). 

laufende Franchisegebühr 
Die laufende Franchise-Gebühr wird regel-
mäßig (meist monatlich) während der ge-
samten Dauer des Vertrages vom Franchise-
Nehmer an den Franchise-Geber entrichtet. 
Sie wird vielfach prozentual, aber auch als 
Fixbetrag verrechnet und stellt eine Gegen-
leistung dar für die laufenden Dienstleistun-
gen des Franchise-Gebers (wie laufende 
Betreuung, Produkt- und Dienstleistungsin-
novationen, Systemweiterentwicklung, Cont-
rolling). 

Auch im Fall der laufenden Franchise-Ge-
bühr sind systembezogen unterschiedliche 
Höhen üblich. Seit Jahren im Wesentlichen 
unverändert liegen sie in Österreich vielfach 
in der Bandbreite von 5% bis 15%, zumeist 
verrechnet auf der Basis des Franchise-
Nehmer-Nettoumsatzes. Erfahrungsgemäß 
verlangen Franchise-Geber in der Dienst-
leistungsbranche im Schnitt höhere Gebüh-
ren verglichen mit Franchise-Gebern im 
Handelssektor.   

sonstige gebühren
Auch sonstige Gebühren sind nicht notwen-
digerweise an den Franchise-Nehmer-Um-

satz gekoppelt. Als die wesentlichste Gebüh-
renart ist in diesem Zusammenhang die 
Marketinggebühr für die insbesondere über-
regionalen Marketingmaßnahmen des Fran-
chise-Gebers zu nennen. Erfahrungsgemäß 
liegen Marketinggebühren, so solche über-
haupt zusätzlich verrechnet werden, in Ös-
terreich vielfach in der Bandbreite von 1% bis 
3%, zumeist auf der Basis des Nettoumsat-
zes des Franchise-Nehmers.

Als weitere sonstige Gebühren sind u.a. et-
waige Beiträge für IT, Weiterbildung und 
sonstige Leistungen des Franchise-Gebers 
zu nennen.  

Wichtig! 
Einstiegsgebühren 
sind je nach  
system unter
schiedlich hoch. Bei 
einer vertragsauf
lösung (Ausstieg 
aus dem system) 
werden diese 
üblicherweise nicht 
zurückbezahlt! 



Tipps für 
Franchise-Nehmer
Bereits etablierte Business-
Idee, klares Geschäfts-
modell, berechenbare  
Rahmenbedingungen: 
Immer mehr Gründerin-
nen und Gründer nützen 
Franchise-Systeme, um mit 
Netzwerk unternehmerisch 
erfolgreich zu sein.

Dass sich Franchising als interessante Alter-
native zur Gründung mit einer eigenen Ge-
schäftsidee etabliert hat, hat klare Gründe: 
Das Nutzen am Markt erprobter Geschäfts-
modelle sichert einen raschen erfolgreichen 
Start – und damit auch rasches Wachstum. 
Als Franchise-Nehmer hat man dank Fran-
chise-Gesamtpaket die Möglichkeit, seine 
Unternehmensgründung mit Sicherheitsnetz 
umzusetzen. 

Franchising ist in der Praxis besonders at-
traktiv für Gründerinnen und Gründer mit 
längerer Berufserfahrung: Über drei Viertel 
der Franchise-Nehmer starten aus einer un-
selbstständigen Beschäftigung in die Selbst-
ständigkeit. Rund ein Viertel war bereits 
selbstständig. 

Wer ein Franchise-System nutzt, weiß, was 
in Berufsleben und Branche Sache ist: Vor 
der Gründung verfügt der durchschnittliche 
Franchise-Nehmer über knapp 20 Jahre Be-
rufs- und 14 Jahre Branchenerfahrung. Das 
Durchschnittsalter der Franchise-Nehmer 
liegt bei 47,3 Jahre. Es ist im Durchschnitt 
höher als bei Selbstständigen in Österreich.
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ZUM EIGENEN FRANCHISE-BETRIEB
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Acht schritte zum eigenen FranchiseBetriebDiE grÜNDUNg

Immer mehr Gründerinnen und Gründer 
nützen Franchise-Systeme, um im Netzwerk 
unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das 
Nutzen am Markt erprobter Geschäftsmo-
delle sichert einen raschen erfolgreichen 
Start und damit auch rasches Wachstum. 
Der Franchise-Geber bietet dem Franchise-
Nehmer mit dem Franchise-Paket die Mög-
lichkeit, eine Unternehmensgründung mit 
Sicherheitsnetz zu starten.

Die Umfrage „Franchising in Österreich 2017, 
der Privatuniversität Schloss Seeburg im Auf-
trag des Österreichischen Franchise-Verban-
des und der Wirtschaftskammer Österreich“, 
charakterisiert die Franchise-Nehmer von 
heute nach folgenden Merk malen:

Über drei Viertel der Franchise-Nehmer 
starten aus einer unselbstständigen Be-
schäftigung in die Selbstständigkeit im Fran-
chising, ein knappes Viertel war hingegen 
bereits außerhalb des Franchisings selbst-
ständig. Vor Gründung verfügt der durch-
schnittliche Franchise-Nehmer über knapp 
20 Jahre Berufs- und 14 Jahre Branchener-
fahrung. 

Das Durchschnittsalter der Franchise-Neh-
mer liegt bei 47,3 Jahre und ist damit im 
Durchschnitt etwas höher als bei Selbststän-
digen in Österreich insgesamt.

              informieren und Überblick verschaffen!

In Österreich gibt es mehrere hundert Franchise-Systeme, die großteils nach wie  
vor Franchise-Nehmer suchen. Einen guten Überblick gibt die Franchisebörse des 
Gründerservice der Wirtschaftskammer im Internet unter www.franchiseboerse.at. 
Hier tragen sich Systeme (Franchise- und Lizenzsysteme) kostenlos ein, die aktuell  
in Österreich Partner suchen. 

Weitere Internet-Portale bzw. Websites, die auch der Franchise-Partnersuche dienen,  
sind beispielsweise www.franchiseportal.at. 

Ebenso bieten in- und ausländische Franchise-Messen Gelegenheit zur Kontaktauf-
nahme mit Franchise-Gebern. Den Kontakt zu den Franchise-Verbänden der Nach-
barländer bzw. dem internationalen Franchise-Verband finden Sie im Kapitel 6.1.  
Die Ansprechpartner Ihrer Wirtschaftskammer im jeweiligen Bundesland finden Sie 
unter 6.2.

1

Direktlink
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Acht schritte zum eigenen FranchiseBetrieb DiE grÜNDUNg

              Franchisesysteme auswählen!

Erstellen Sie eine Liste jener Franchise-Systeme, die für Sie infrage kommen, und 
fordern Sie die entsprechenden Unterlagen an. Überprüfen Sie Ihre persönlichen und 
fachlichen Voraussetzungen für Ihre Selbstständigkeit wie Persönlichkeitsmerkmale 
(Online-Unternehmertest unter: www.gruenderservice.at/unternehmertest), Motive zur 
Unternehmensgründung, kaufmännisches Know-how, Führungserfahrung, Fachwis-
sen, Branchenerfahrung, Gewerbeberechtigung, Kapitalerfordernisse.

              Franchisesysteme selber prüfen!

Bewerben Sie sich bei den für Sie interessanten Systemen, fordern Sie detaillierte 
Unterlagen an und vereinbaren Sie einen Gesprächstermin. Überprüfen Sie die Fran-
chise-Unterlagen/das Angebot. Darüber hinaus vereinbaren Sie Gesprächstermine 
mit Franchise-Nehmern des ausgewählten Systems, um weitere Einblicke in das je-
weilige System auch aus der Sicht bestehender Partner zu erhalten.  

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Informationsbeschaffung und Überprüfung. 
Hinterfragen Sie v.a. auch, ob den laufenden Gebühren entsprechende laufende Leis-
tungen gegenüberstehen. Überprüfen Sie Vollständigkeit und Übertragbarkeit des 
Konzeptes auf Ihren lokalen Markt bzw. Standort. Überall dort, wo keine Details vorlie-
gen, liegt es am Franchise-Nehmer, sich um die nötigen Ergänzungen zu kümmern. 
Unterstützung dabei bieten die Checklisten der Wirtschaftskammern (siehe Kapitel 
3.5). 

Lassen Sie sich also nicht von Hochglanzbroschüren täuschen. Nehmen Sie sich Zeit 
für die Informationssammlung und Entscheidungsfindung. Lassen Sie sich nicht von 
angeblich einmaligen Gelegenheiten beeindrucken, und beziehen Sie auch Ihre Fami-
lie in den Entscheidungsprozess ein. Eine Ihrer ersten Aufgaben ist es, Informationen 
zum Franchise-System, zu den Franchise-Betreibern und zur wirtschaftlichen Lage 
des Franchise-Gebers einzuholen. 

Vorsicht ist u.a. bei jungen Systemen geboten. Trotz seriöser Absichten des Franchise-
Gebers könnte die Erfahrung noch fehlen, vor allem wenn das entwickelte Franchise-
Paket noch nicht ausreichend erprobt wurde. Lassen Sie sich Unterlagen wie z.B. das 
Franchise-Handbuch vorlegen und erläutern. Auch wenn Franchise-Geber das Hand-
buch vor Vertragsabschluss nicht aus der Hand geben, ist es üblich, Einsicht zu erhal-
ten bzw. mit dem Franchise-Geber gemeinsam die Inhalte durchzugehen.  

Auf jeden Fall ist es ratsam, sich die Namen verschiedener bereits aktiver Franchise-
Nehmer geben zu lassen und diese in Ihre Befragung einzubeziehen. 

Schließlich kann Ihnen eventuell auch die Hausbank des Franchise-Gebers Informati-
onen geben. Nicht zuletzt ist an dieser Stelle auf die vorvertragliche Aufklärungspflicht 
hinzuweisen, die sowohl seitens des Franchise-Gebers wie auch seitens des Fran-
chise-Nehmers zu beachten ist. Siehe dazu auch Kapitel 5.2.   

Direktlink

2

3

Wichtig! 
Nicht überall, 
wo Franchise 
draufsteht, ist 
Franchise  
drinnen! 

http://www.gruenderservice.at/unternehmertest
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Acht schritte zum eigenen FranchiseBetriebDiE grÜNDUNg

              Franchisesysteme mit Beratern besprechen!

Besprechen Sie das ausgewählte System mit Ihren Partnern in der Wirtschaftskam-
mer. Diese helfen Ihnen auch, noch offene Fragen zur Unternehmensgründung aus 
betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Sicht (Gesellschaftsrecht, Gewerberecht etc.) 
zu klären. Unterstützung in Detailfragen bieten, abgesehen vom Franchise-Geber 
selbst, auch Unternehmensberater, Rechtsanwälte und Steuerberater. 

              Finanzierung sichern!

Überprüfen Sie Ihren Kapitalbedarf, Ihre Eigenmittel und die nötigen Fremdmittel. 
Kontaktieren Sie Ihre Bank, und holen Sie Finanzierungsangebote ein. Erkundigen Sie 
sich auch nach öffentlichen Fördermitteln. Mehr dazu im Kapitel 3.2.

              vertrag unterzeichnen!

Üblicherweise wird das Franchise-Paket in mehreren Treffen besprochen. Dabei wird 
auch örtlich darauf geachtet, dass jeder das Umfeld des anderen kennenlernen kann. 
Zum Abschluss vereinbaren Sie noch eine ausreichende Bedenkzeit (ca. 2–3 Wochen), 
bis Sie den Vertrag unterzeichnen. 

Erst wenn Sie (meist nach mehreren Gesprächsrunden) alle Fragen positiv geklärt 
haben, unterzeichnen Sie den Franchise-Vertrag. Sie erhalten dann auch das Fran-
chise-Handbuch bzw. gegebenenfalls mehrere zugehörige Bände mit den Konzeptde-
tails sowie den Maßnahmen zur arbeitsteiligen Zusammenarbeit. Jetzt beginnen Sie 
gemeinsam mit dem Franchise-Geber die Umsetzung des Konzeptes.

              systemeinschulung 

Spätestens jetzt beginnen Sie auch mit der Systemeinschulung durch den Franchise-
Geber, zumeist in der Franchise-Zentrale oder auch bei ausgewählten Franchise-
Nehmern des Systems. Die Dauer dieser Ausbildungsphase variiert je nach System 
und richtet sich u.a. nach der Erklärungsbedürftigkeit von Produkt/Dienstleistung und 
System, ebenso an Ihre spezifischen Anforderungen.

              Konzept umsetzen, Betrieb eröffnen

In Abstimmung mit und mit Unterstützung vom Franchise-Geber erfolgt die Vorberei-
tung für Ihre Betriebseröffnung. Ob einzelne Konzeptteile für Ihr Gebiet angepasst 
werden müssen, muss spätestens zu diesem Zeitpunkt geklärt sein. Der anschließen-
den Konzeptumsetzung sollte nun nichts mehr im Wege stehen. Anpassungserforder-
nisse und auch Optimierungsmöglichkeiten, die sich im weiteren Verlauf Ihrer Be-
triebstätigkeit ergeben, sollen auch in weiterer Folge Inhalt der Kommunikation mit 
dem Franchise-Geber sein. 

7

8

6

5

4

Wichtig! 
Das vorliegende 
FranchiseKonzept 
muss häufig an 
den jeweiligen 
standort ange
passt und manche 
themen müssen 
im sinne eines 
vollständigen 
Unternehmens
konzeptes ergänzt 
werden!
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Wichtig! 
stellen sie die 
Finanzierung 
sicher, bevor sie 
den vertrag  
unterzeichnen!

Wichtig! 
Förderanträge 
müssen vor dem 
Ankauf von gütern 
gestellt werden!

3.2 FiNANZiErUNg UND  
FÖrDErUNgEN

Bevor Sie den Franchise-Vertrag unterzeich-
nen, sollten Sie unbedingt die Finanzierung 
Ihres Vorhabens sichern (schriftliche Finan-
zierungszusage einer Bank). Dazu ist es not-
wendig, das Konzept auf seine Rentabilität 
zu prüfen und den Kapital- bzw. den Finan-
zierungsbedarf festzulegen. Sie erhalten 
vom Franchise-Geber im Rahmen seiner 
vorvertraglichen Aufklärungspflichten auf 
Erfahrungswerten beruhende und nach bes-
tem Wissen und Gewissen erstellte Rentabi-
litätsrechnungen, die Sie am besten gemein-
sam mit einem Berater überprüfen. Auch im 
Rahmen der Gespräche mit anderen Fran-
chise-Nehmern des Systems können Sie die 
Vorschaurechnung beurteilen.

Achten Sie darauf, dass sämtliche Kostenpo-
sitionen vorhanden sind (Sozialversiche-
rungsbeiträge des Unternehmers, Fremdka-
pitalzinsen, ...), und berechnen Sie die Höhe 
Ihres verfügbaren Einkommens (u.a. nach 
Abzug der Kredittilgungen und Steuern). 
Vergleichen Sie auch die Ergebnisse der ers-
ten drei Jahre miteinander. Je nach Verfüg-
barkeit von Eigenkapital (ca. 30% der An-
fangsinvestitionen sollten vorhanden sein) 
ermitteln Sie den Bedarf an Fremdmitteln. 

Vergessen Sie nicht, dass neben der sofort 
fälligen Einstiegsgebühr auch die Anlagenin-
vestitionen (wie Maschinen-, Büro- und Ge-
schäftsausstattung, Kfz, ...), das Startwaren-
lager, die Gründungskosten, evt. Anlaufzeiten 
(Anlaufverluste) sowie Kosten für die private 
Lebensführung finanziert werden müssen. 
Überlegen Sie sich vor dem Bankgespräch 
auch mögliche Sicherheiten für den Kredit 
(Eigentumsvorbehalt, Bürgschaft, ...). 

Öffentliche Fördermittel 
Bei Betriebsneugründungen ist es unter be-
stimmten Voraussetzungen auch möglich,  
öffentliche Fördermittel zu beantragen. Er-
kundigen Sie sich rechtzeitig im Zuge Ihrer 
Finanzierungsgespräche bei Ihrer Hausbank 
(vor Vertragsunterzeichnung und vor der In-
vestition). Einen guten Überblick bietet dazu 
auch die Förderdatenbank der Wirtschafts-
kammern (http://wko.at/foerderungen). 

Eine für aktivierbare Investitionen gern  
genützte Finanzierungsmöglichkeit stellen 
die zinsgünstigen erp-Kredite der Austria 
Wirtschaftsservice GmbH (aws) dar. Die 
jeweils aktuellen Richtlinien finden Sie unter 
www.aws.at.

Neben den allgemeinen Bestimmungen für 
Gründer (Informationen erhalten Sie bei  
Ihrer Wirtschaftskammer oder Ihrer Haus-
bank) gilt für Franchise-Nehmer im Beson-
deren, dass Sie so weit wie möglich wirt-
schaftlich selbstständig sein müssen.

Eine Förderung bei Franchising (lt. aws- 
Richtlinien) ist nur möglich, wenn dem Fran-
chise-Nehmer kein nachvertragliches Wett-
bewerbsverbot auferlegt wird (vgl. Kapitel 5). 

Geschäftseinrichtungen, die vom Franchise-
Geber bezogen werden, sind nur dann über 
erp-Kredite finanzierbar, wenn sie vom 
Franchise-Nehmer aktiviert oder als Gering-
wertige Wirtschaftsgüter verbucht werden. 
Ebenso förderbar sind aktivierte Franchise-
Gebühren der Franchise-Nehmer an die 
Franchise-Geber. 

gebührenbefreiung für Neugründer
(Neufög)
Unternehmensgründer sind von verschiede-
nen Gebühren und Abgaben, die bei einer 
Gründung anfallen (wie z.B. für Firmenbuch), 
sowie Lohnabgaben für Dienstnehmer gemäß 
Neugründungs-Förderungsgesetz (Neufög) 
befreit. 

Wer lt. Neufög unter diese Befreiung fällt 
und welche Gebühren dabei entfallen, darü-
ber berät Sie Ihr Gründerservice in Ihrer 
Wirtschaftskammer. Dort erhalten Sie auch 
die für die Gebührenbefreiung erforderlichen 
Bestätigungen. 

Informieren Sie sich rechtzeitig (vor den Be-
hördenwegen)!

Direktlink

Direktlink
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3.3 soNNEN UND  
schAttENsEitEN FÜr DEN 
FrANchisENEhMEr

Franchising bietet viele Facetten. Je nach 
Betrachtungswinkel haben Franchise-Geber 
und Franchise-Nehmer hier naturgemäß 
unterschiedliche Sichtweisen. Prinzipiell 
sollen sowohl für Franchise-Nehmer als 
auch für Franchise-Geber die Sonnenseiten 
dieses Vertriebskonzeptes überwiegen. 

Voraussetzung dafür ist, dass keiner der 
Partner während der gesamten Dauer des 
Vertragsverhältnisses den Kooperationsge-
danken und das Bewusstsein um den Erfolg 
durch Zusammenarbeit aus den Augen ver-
liert.

sonnenseiten
�� Der Traum von der eigenen Selbststän-

digkeit geht in Erfüllung (Erfolg durch 
Eigeninitiative: Eigener Chef sein, eigene 
Ideen einbringen, „in die eigene Tasche 
arbeiten“). 

�� Ein praxiserprobtes Unternehmens-
konzept wird übernommen.

�� Zusätzliches Know-how wird erworben 
(Weitergabe von Erfahrungswissen, 
Übergabe eines Betriebshandbuches, 
rechtzeitige Ausbildung in technischer 
und kaufmännischer Hinsicht). 

�� Einschulung und Weiterbildung für Fran-
chise-Nehmer und dessen Mitarbeiter 
durch die Systemzentrale, Meetings zum 
gemeinsamen Erfahrungsaustausch.

�� Aus der Arbeitsteilung zwischen 
Franchise-Geber und Franchise-Nehmer 
resultieren Spezialisierung und damit 
erhöhte Produktivität der Partner. Mitar-
beiterInnen der Systemzentrale beraten 
den Franchise-Nehmer und erbringen 
eine Reihe von Dienstleistungen. 

�� Partizipation an der Marke und am  
Markenimage, dies fördert vor allem  
in der Anfangsphase das schnellere  
Bekanntwerden der Firma des Fran-
chise-Nehmers. 

�� Betriebswirtschaftliche Vorteile durch die 
Zugehörigkeit zu einem „Großunterneh-
men“ (günstige Einkaufsmöglichkeiten, 
kostengünstigere Werbung, interessante-
re Versicherungstarife usw.).

�� Mitgenuss an Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit des Franchise-Gebers (z.B. 
nationale und internationale Werbung, 
TV-Werbung, Pressearbeit etc.).

�� Motivation durch Zugehörigkeit zu einer 
„Franchise-Familie“. Der Systemverbund 
schafft ein Zugehörigkeitsgefühl und 
ermöglicht einen fruchtbaren Informati-
onsaustausch.

�� Zusätzliche Unterstützungsleistungen  
vor allem in der Gründungsphase (siehe 
Kapitel 2.4).

Diese Vorteile sollen dazu beitragen, dass 
der neue Unternehmer einen gesicherten 
bzw. risikoloseren Einstieg in die Selbststän-
digkeit hat und sich möglichst rasch zu ei-
nem starken Partner entwickeln kann. 

schattenseiten
�� Die Schwierigkeit der Beurteilung der 

Leistungen und der Zuverlässigkeit des 
Franchise-Gebers. Trotz aller Vorsicht 
und Recherchen kann die Qualität des 
Systems und des Managements nicht im-
mer richtig bewertet werden. Außerdem 
kann es vorkommen, dass die vereinbar-
ten Leistungen nicht den tatsächlichen 
Leistungen entsprechen. Vorsicht des 
Einsteigers ist angebracht. 

�� Imageschäden, die außerhalb des Ein-
flussbereiches des Franchise-Nehmers 
entstanden sind, können voll auf die 
einzelnen Franchise-Partner durch-
schlagen.

�� Häufig gibt es beim Verkauf eines 
Franchise-Betriebes (meist durch Vor-
kaufsrecht der Systemzentrale)  
Einschränkungen.

�� Die Geschäftspolitik des Franchise-
Gebers kann sich auch nachteilig auf 
die Gewinnsituation der Systempartner 
auswirken (z.B. bei Fehlinvestitionen, 
Fehlentwicklungen etc.).

�� Der Franchise-Nehmer ist in seinen  
unternehmerischen Entscheidungen 
eingeschränkt.
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3.4 ErFolgsMotivE 
AUs sicht DEr 
FrANchisENEhMEr

Die Motive von Franchise-Nehmern werden 
laut der 2017 durchgeführten Umfrage der 
Privatuniversität Schloss Seeburg im Auftrag 
des Österreichischen Franchise-Verbandes 
und der Wirtschaftskammer Österreich wie 
folgt erlebt:

Die wichtigsten Motive für eine Selbststän-
digkeit sind Unabhängigkeit bzw. der eigene 
Chef zu sein, mehr Freude an der Arbeit so-
wie neue Herausforderungen zu finden und 
eigene Ideen zu verwirklichen. 

Für die Wahl einer Selbstständigkeit als Fran-
chise-Nehmer motiviert insbesondere die 
Möglichkeit, von der Partnerschaft mit dem 
Franchise-Geber zu profitieren sowie ein er-
probtes Konzept und eine bekannte Marke 
nutzen zu können. Diese Motive für eine 
Selbstständigkeit im Franchising erfüllen sich 
durchwegs, was in einer hohen Zufriedenheit 
mit der Tätigkeit als Franchise-Nehmer re-
sultiert. Durchwegs zufrieden sind die Fran-
chise-Nehmer auch mit der Unterstützung 
durch den Franchise-Geber (Gebietsschutz, 
Marketing, Trainings, Vertriebsunterstützung 
etc.). Entsprechend würden sich 93% der 
Franchise-Nehmer wieder für eine Tätigkeit 
im selben System entscheiden.

Quelle: Privatuniversität Schloss Seeburg
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3.5 chEcKlistE FÜr FrANchisENEhMEr

Folgende Checkliste soll Ihnen helfen, alle Bereiche eines von einem Franchise-Geber 
entwickelten Konzeptes zu überprüfen. 

Fragen zur eigenen Person
�� Warum will ich selbstständig werden? Bin ich ein Unternehmertyp?
�� Welche Gewerbeberechtigung ist nötig, und verfüge ich ggf. über die  

gewerberechtlichen Voraussetzungen?
�� Wird mich meine Familie unterstützen?
�� Habe ich ausreichende Branchenerfahrung und kaufmännische Kenntnisse?
�� Kann ich die Regelungen und Einschränkungen eines Franchise-Verhältnisses  

akzeptieren?
�� Lässt mir das System genügend Freiraum?

Fragen zum Franchisegeber
�� Ist der Franchise-Geber bei der zuständigen Wirtschaftskammer bekannt?
�� Hat er die erforderlichen Gewerbeberechtigungen?
�� Ist der Franchise-Geber dem Österreichischen Franchise-Verband (ÖFV) bekannt?
�� Ist er Mitglied des ÖFV?
�� Ist der Franchise-Geber oder sind seine Produkte/Dienstleistungen Ihnen/Ihren  

Freunden, Nachbarn, Bekannten, Verwandten bekannt?
�� Wie beurteilen diese Personen und Institutionen das Image des Franchise-Gebers?
�� Ist die Bonitätsauskunft über den Franchise-Geber seitens der Bank zufriedenstellend?
�� Welche kaufmännische und fachliche Ausbildung und Erfahrung hat der Franchise- 

Geber (der Franchise-Betreuer), und was war seine frühere geschäftliche Tätigkeit?
�� Warum hat er sich zum Aufbau eines Franchise-Systems entschlossen?
�� Welche finanziellen Mittel hat der Franchise-Geber in den Aufbau des Franchise- 

Systems investiert?
�� Welche Erfolge kann der Franchise-Geber bisher aufweisen?
�� Kann ich mit dem Franchise-Geber und seinem Management langfristig zusammen-

arbeiten?
�� Wie geht der Franchise-Geber mit anderen Franchise-Nehmern um?
�� Sind ausreichend persönliche Gespräche über das Franchise-Angebot geführt worden?

Fragen zum system
�� Wie lange ist das System schon am Markt tätig?
�� Wo wurde ein Pilotbetrieb installiert? Mit welchem Erfolg?
�� Wie viele Partner hat das Franchise-System?
�� Ist eine Franchise-Zentrale in Österreich vorhanden? 
�� Mit welchen Zuwachsraten wird für die nächsten fünf Jahre gerechnet?
�� Erhalte ich bereitwillig Namen und Adressen von bestehenden und ausgeschiedenen 

Franchise-Nehmern?
�� Gibt es ein Franchise-Handbuch? Wie konkret und ausführlich ist es?
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Fragen zu den Marktverhältnissen
�� Ist für die Idee ein langfristiger und gesicherter Bedarf vorhanden?
�� Worin bestehen die Wettbewerbsvorteile des Systems?
�� Lässt sich der Erfolg auf andere Partner übertragen?
�� Wie gut ist das Produkt am Markt bereits eingeführt?
�� Wie sieht die gegenwärtige und wie die wahrscheinliche zukünftige  

Konkurrenzsituation aus?

Fragen zu Produkt/Dienstleistung
�� Wie stehen die möglichen Kunden zum Produkt?
�� Ist das Sortiment auf die Kundenwünsche abgestimmt?
�� Sind Sortimentsergänzungen gestattet?
�� Ist der geplante Preis des Produktes marktgerecht?
�� Sind Marke, Design und Know-how ausreichend abgesichert?
�� Ist das Produkt neu?
�� Ist das Produkt der Mode unterworfen?
�� Ist die Qualität des Produktes gesichert?
�� Gibt es Forschung und Entwicklung?
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Fragen zur Kosten und Erlösplanung
�� Werden auf den Standort angepasste Rentabilitätsrechnungen vorgelegt? 
�� Welche Ergebnisse bringen sie?
�� Wie sehen die Ergebnisse/Bilanzen und Gewinn-und-Verlust-Rechnungen  

vergleichbarer Franchise-Nehmer aus?
�� Gibt es Vorgaben betreffend eines Mindestumsatzes?
�� Welche Gründungskosten fallen an (Beratungskosten, Reisekosten, ...)?
�� Sind Franchise-Gebühren vertraglich festgelegt und wenn ja,  

welche in welcher Höhe? 

Fragen zur Finanzierung
�� Kann ich genügend Eigenkapital für die Gründung des Unternehmens  

(z.B. 30% des Kapitalbedarfes) aufbringen?
�� Wie viel Fremdkapital benötige ich? 
�� Wie bringe ich das Fremdkapital für die Gründung auf?
�� Welche Sicherheiten stehen zur Verfügung?
�� Kenne ich die jährlichen Zinsen- und Tilgungsverpflichtungen?
�� Gibt es Förderungen?
�� Wie hoch sind die Anfangsinvestitionen?
�� Stellt der Franchise-Geber Finanzierungshilfen zur Verfügung? 

 

Fragen zum Franchisevertrag
�� Können die Schutzrechte (Patente, Marken) nachgewiesen werden? 
�� Ist Gebietsschutz vertraglich vorgesehen und wenn ja, in welcher Form?
�� Welche Franchise-Gebühren fallen in welcher Höhe an?
�� Gibt es Bezugsbindungen bei den Waren?
�� Gibt es die Möglichkeit, Lieferanten frei zu wählen?
�� Wem gehört der Standort?
�� Wie erfolgt die Einschulung, und wer bezahlt die Schulungskosten?
�� Sind verpflichtende oder auch nur empfohlene Öffnungszeiten vorgegeben?
�� Wie werden Verkaufspreise festgelegt?
�� Welche Kontrollrechte sichert sich der Franchise-Geber?
�� Sind ausführliche und eindeutige Regelungen für die Vertragsauflösung vertraglich  

festgelegt? (Wer darf wann unter welchen Umständen kündigen?)
�� Welche Mitsprachemöglichkeiten sind vorgesehen?
�� Sind Optionen für weitere Standorte vorgesehen?
�� Gibt es ein Konkurrenzverbot?
�� Gilt österreichisches Recht? 
�� Gibt es ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot?
�� Wo ist der Gerichtsstand?

Fragen zum Einstieg in das system
�� Welche Aufbauhilfen stehen zur Verfügung (z.B. Marktforschung, Standortberatung, 

Lieferung der Geschäftsausstattung, Ausbildung, Einführungswerbung und Verkaufs-
unterstützung)?

�� Ist der Franchise-Geber damit einverstanden, dass sein Konzept/seine finanziellen  
Kennzahlen von einem neutralen Berater überprüft werden?



Seit 2019 biete ich Piyoma als Fran-
chise an. Piyoma ist ein ganzheit-
liches, innovatives Fitnesskonzept, 
das Elemente von Yoga und Pilates 
verbindet und sich an Unternehmen 
richtet. Die Franchise-NehmerInnen 
sind Yoga- oder FitnesstrainerInnen, 
die Vorteile der Selbstständigkeit ge-
niessen wollen, ohne dabei auf sich 
alleine gestellt zu sein. Sie bekommen 
ein ausgearbeitetes und erfolgser-
probtes Konzept zur Hand und Hilfe 
beim Start sowie regelmäßig neue 
Trainingsprogramme.

Das Besondere an Piyoma ist die prä-
zise Abstimmung der Bewegungen auf 
die Musik unterschiedlicher Genres, 
die stets mit einer positiven Message 
einhergehen. Mitmachen können alle 

ErFolgsstorY #schaffenwir

Bewegung in Unternehmen 
Margit Haslinger bringt Bewegung, Unternehmen und Musik  

mit ihrem Franchise-Konzept zusammen

MitarbeiterInnen – das Programm eig-
net sich für alle Fitness-Level.

Trainiert wird in den 
Unternehmen selbst. 

Manchmal erfordert es 
Kreativität, Platz findet 
sich allerdings immer, 

sei es in der Kantine oder 
etwa im Besprechungs-

raum. 

Durch das regelmäßige gemeinsame 
Bewegen am Arbeitsplatz wird der 
Körper trainiert, die Entspannungs-
fähigkeit und das Stressmanagement 
verbessert. Die körperliche Erfahrung 
stärkt den Zusammenhalt im Team 
und trägt zu einem guten Arbeitskli-
ma bei. Davon kann jedes Unterneh-
men profitieren!

 www.piyoma.fit

Margit  
haslinger  

Piyoma
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Ein Franchise-System 
selbst entwickeln

Wer selbst ein Franchise-
System aufbaut, kann damit 
wirtschaftlich viel bewegen. 
Wichtig ist es, kluge Wert-
schöpfungspartnerschaften 
aufzubauen. Dann haben 
alle etwas vom neuen  
System. 

Bei der Entwicklung eines eigenen Fran-
chise-Systems ist ein Grundsatz besonders 
wichtig: Als Franchise-Geber wird man 
dann langfristig erfolgreich sein, wenn es 
auch die Franchise-Nehmer sind. Es sind 
daher Systemdienstleistungen für zukünf-
tige Franchise-Nehmer zu erarbeiten, die 
den einheitlichen Marktauftritt aller Partner 
sicherstellen bzw. ermöglichen. Diese Leis-
tungen sind in weiterer Folge auch laufend 
zu optimieren bzw. an veränderte Marktsitu-
ationen anzupassen.

Wer als Franchise-Geber seine Aufgabe als 
Dienstleister für Franchise-Nehmer ernst 
nimmt, der ermöglicht seinen Partnern, op-
timal auf die Wünsche der Kunden einzuge-
hen – und die Produkte und Dienstleistungen 
besonders erfolgreich zu vertreiben.
 
Die rechtlich und wirtschaftlich selbststän-
digen Franchise-Nehmer sollen innerhalb 
von klar definierten „Systemgrenzen” au-
tonom entscheiden und kundennah agieren 
können. Gegenseitige Wertschätzung und 
Partnerschaft auf Augenhöhe sollen keine 
Schlagworte bleiben.

Franchise-Geber entwickeln Wertschöp-
fungspartnerschaften, die Win-Win-Win-
Situationen schaffen: für Kunden, für 
Franchise-Nehmer und natürlich für den 
Franchise-Geber selbst.
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voraussetzungen für den FranchiseErfolgDEr AUFBAU

Ein Franchise-Geber wird nur dann lang-
fristig erfolgreich sein, wenn es auch seine 
Franchise-Nehmer sind! Es zählt daher zu 
seinen Aufgaben, kundenorientierte System-
dienstleistungen für Franchise-Nehmer zu 
entwickeln, diese auch laufend zu optimieren 
und den einheitlichen Marktauftritt aller 
Partner zu steuern. Der Franchise-Geber in 
seiner Rolle als Dienstleister für Franchise-
Nehmer ermöglicht damit gleichzeitig sei-
nen Partnern, mehr Zeit den Kunden zu 
widmen und damit auch besser auf deren 
individuelle Bedürfnisse und Wünsche ein-
gehen zu können. 

Die rechtlich und wirtschaftlich selbstständi-
gen Partner eines Franchise-Systems kön-
nen innerhalb von klar definierten „System-
grenzen” autonom entscheiden und auch 
kundennah agieren. Ausgehend von dieser 
Grundidee sprechen wir im Franchising zu-
gleich von „Wertschöpfungspartnerschaf-
ten”, mit denen Win-Win-Win-Situationen 
geschaffen werden können. Nicht nur Fran-
chise-Geber und Franchise-Nehmer, son-
dern wir alle als Kunden können daraus ei-
nen Nutzen ziehen.

4.1 vorAUssEtZUNgEN  
FÜr DEN FrANchisE 
sYstEMErFolg 
Die Voraussetzungen für den Franchise-Sys-
temerfolg sind vielfältig. Die Vielfalt resultiert 
vor allem aus der spezifischen Situation eines 
Franchise-Gebers, die gekennzeichnet ist 
durch die Präsenz auf zwei Märkten:
�� Einerseits am Markt für die Kernleistung, 

das eigentliche Produkt/die Dienstleis-
tung für den Endkonsumenten (Absatz-
markt). 

�� Andererseits am Markt für unternehme-
risches Know-how. Hier wendet sich der 
Franchise-Geber an die Zielgruppe (künf-
tiger) selbstständiger Franchise-Partner, 
denen er ein Produktversprechen gibt, 
das „Sicherheit und langfristige Gewinn-
möglichkeit“ lautet. 

Für ein stabiles Systemwachstum gilt eine 
dauerhafte Bindung von leistungsfähigen 
Partnern als notwendige Voraussetzung. 
Hierbei kommt wiederum den sogenannten 
weichen Faktoren (Soft Facts) eine ganz we-
sentliche Rolle zu. 

WIN
WIN
WIN

Nachfolgende grafik veranschaulicht die Doppelstellung:

nach außen nach innen

Franchise
system
auftritt Vertrag, 

Handbuch
Produkte, 

Dienstleistung

Absatzmarkt Markt für unter-
nehmerisches 

Know-how

Franchise-
Geber

System 
(Geber + 
Nehmer)

Franchise-
NehmerKunden
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Franchising wird ausgehend von der hohen 
Kooperationsintensität gelegentlich als eine 
„Geschäftsheirat auf Zeit” bezeichnet. Dass 
der Franchise-Erfolg auf allen Ebenen hart 
erarbeitet sein will, lässt sich auch daran 
erkennen, dass die erforderliche gegenseiti-
ge Wertschätzung zum Inbegriff der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit auf gleicher 
Augenhöhe geworden ist. 

ErFolgsvorAUssEtZUNgEN

Die Erfolgsvoraussetzungen sind im Wesent-
lichen für Unternehmensgründer gleicher-
maßen von Bedeutung wie für erfahrene 
Unternehmer, die sich mit ihren bestehen-
den Betrieben einem Franchise-System an-
schließen möchten. Der Erfolg eines Fran-
chise-Systems leitet sich grundsätzlich aus 
der Kombination von Vorteilen großer Unter-
nehmenseinheiten mit den Vorteilen kleiner 
Betriebe ab. Folgende Kriterien sind daher 
vorausgesetzt:
 
KnowhowBasis
Marktkenntnisse, Erfahrung und Kompetenz 
seitens des Franchise-Gebers sind unver-
zichtbare Elemente bereits beim Systemauf-
bau. Es bedarf einer fundierten Basis an 
Know-how seitens des Franchise-Gebers, aus 
dem der Franchise-Nehmer von Beginn an 
Wettbewerbsvorteile und einen langfristigen 
Nutzen erzielen kann. Im Zusammenhang 
damit ist auch der erforderliche Schutz von 
vertraulichem Know-how zu beachten (siehe 
u.a. Kapitel 5.5, EU-Know-how-Richtlinie).
 
Übertragbarkeit der Erfolgsformel
Der Franchise-Erfolg setzt die Multiplizier-
barkeit des Konzeptes voraus und muss un-
abhängig von der Persönlichkeit des Fran-
chise-Gebers erzielt werden können. 
 
Nachhaltiges FranchisePaket
Das Angebot des Franchise-Gebers muss für 
den Franchise-Nehmer langfristig mit wirt-
schaftlichen Erfolgsaussichten verbunden sein. 

Kapitalbasis
Für die Zurverfügungstellung einer „schlüs-
selfertigen Existenzgrundlage“ sind seitens 
des Franchise-Gebers Investitionen und Vor-
leistungen zu tätigen. Vielfach unterschätzen 

künftige Franchise-Geber den Aufwand für 
diese Vorleistungen, für die Konzeptentwick-
lung und auch die -erprobung. Es gilt, das 
Geschäftskonzept aus verschiedenen Pers-
pektiven zu entwickeln bzw. laufend zu über-
denken, ausgehend von den schon erwähn-
ten beiden Märkten eines Franchise-Gebers.

Partnerrekrutierung und 
Partnermanagement
Die Auswahl von geeigneten Partnern stellt 
sich für alle Systembeteiligten aufgrund der 
freiwillig vereinbarten und oftmals hohen 
Bindungsintensität als eine Herausforde-
rung dar. Der Partnerrekrutierung und Sys-
temanbindung/Qualifizierung folgt das lau-
fende Partnermanagement bis hin zur 
(etwaigen frühzeitigen) Trennung. Wie in an-
deren Organisationen auch sind die Lebens-
zyklusphasen in Franchise-Partnerschaften 
zu beachten und bereits bei der Systement-
wicklung zu berücksichtigen. Nicht nur die 
entsprechenden Prozesse sind vom Fran-
chise-Geber zu entwickeln, auch die spätere 
Einbindung der Partner bei der laufenden 
Weiterentwicklung sowie die zugehörige 
Kommunikationskultur sind am Franchise-
Erfolg maßgeblich beteiligt.

KritischE EXtErNE 
ErFolgsFAKtorEN

Marktpotenzial
Für die dem Franchise-System zugrunde 
liegenden Waren/Dienstleistungen muss ein 
langfristig gesichertes Markt- bzw. Kunden-
potenzial vorhanden sein. Dies verdeutlicht 
die Notwendigkeit einer umfassenden 
Marktanalyse. Der anfängliche Erfolg einer 
Geschäftstätigkeit bedeutet noch nicht, dass 
das Geschäft auch für Franchising geeignet 
ist. Ein Pilotbetrieb zum Austesten der Er-
folgschancen ist unverzichtbar.

Partnerpotenzial
Ein ausreichendes Potenzial an geeigneten 
Franchise-Nehmern ist erforderlich. Generell 
umfasst das Partnerpotenzial neben Be-
triebsgründern auch bestehende Betriebe. 
Die künftigen Partner müssen sich in jedem 
Fall sowohl mit der Idee des Franchising als 
auch mit dem konkreten Produkt/der Dienst-
leistung des Systems identifizieren können. 
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Die systemspezifischen Anforderungen an 
künftige Franchise-Nehmer sind frühzeitig zu 
definieren. Es wurde bereits aufgezeigt, dass 
ein Franchise-Nehmer vor allem seine eige-
nen Interessen und Möglichkeiten richtig ein-
schätzen muss. In jedem Fall soll der Fran-
chise-Geber mit Interessenten für sein 
System frühzeitig klären, ob sich deren Vor-
stellungen auch mit den Möglichkeiten de-
cken, die das Franchise-Konzept bietet. Nicht 
zuletzt ist eine entsprechende Kapitalstärke 
nicht nur beim Franchise-Geber, sondern 
auch beim Franchise-Nehmer vorausgesetzt. 

KritischE iNtErNE 
ErFolgsFAKtorEN  

Der gemeinsame Erfolg ist letztlich das Er-
gebnis der Umsetzung des konkreten Fran-
chise-Modells. Chancen und Risiken, wie sie 
aus der Sicht eines Franchise-Gebers und/
oder Franchise-Nehmers eingeschätzt wer-
den, können häufig nur als potenziell ange-
sehen werden, zu berücksichtigen sind im-
mer die systemspezifischen Komponenten. 
Dazu zählen neben den bereits erwähnten 
folgende: 

Franchisevertrag 
Der Vertrag enthält die vereinbarten Rechte 
und Pflichten der Vertragspartner und ist 
das Kernstück der Franchise-Partnerschaft. 
Der künftige Franchise-Nehmer erhält ihn 
noch rechtzeitig vor Vertragsunterzeichnung 
zur Durchsicht bzw. zur Rücksprache mit ei-
nem Anwalt seines Vertrauens (zum Vertrag 
und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen 
siehe Kapitel 5). 

Franchisehandbuch 
Die Inhalte des Franchise-Handbuches er-
gänzen den Franchise-Vertrag. Dieses 
Handbuch für Franchise-Nehmer dient ei-
nerseits zur Präzisierung von Rechten und 
Pflichten laut Vertrag, andererseits zur Do-
kumentation des Know-how, dementspre-
chend auch zur laufenden Systemsteuerung 
durch den Franchise-Geber (siehe Kapitel 
4.5).

Auch wenn das Handbuch (mitunter „Fran-
chise-Bibel“ genannt) dem künftigen  
Franchise-Nehmer nicht vor Vertragsunter-

zeichnung ausgehändigt wird, so ist dieser 
zumindest über die Inhalte rechtzeitig aufzu-
klären (siehe dazu auch Kapitel 5, vorver-
tragliche Aufklärungspflicht).
 
controlling
In einem Franchise-System zählt Controlling 
nicht nur zu den Rechten, sondern sogar zu 
den Pflichten des Franchise-Gebers. Dieser 
hat Fehlentwicklungen frühzeitig vorzubeu-
gen. Zur Sicherung des Systemimages ob-
liegt es ihm, die Vertragseinhaltung sowie 
die Einhaltung der im Franchise-Handbuch 
festgelegten Richtlinien sicherzustellen. Er 
hat darauf zu achten, dass hierbei ein Gleich-
gewicht zwischen „Straffheit“ der System-
führung einerseits und Aufrechterhaltung 
der Motivation der Franchise-Nehmer ande-
rerseits gefunden wird.  
 
„system“corporateidentity und 
Einhaltung der richtlinien   
Durch die Verwendung einer bekannten  
Systemmarke profilieren Franchise-Nehmer 
ihren eigenen Marktauftritt und heben sich 
damit vom breiten Mitbewerb ab. Im einheitli-
chen Marktauftritt liegen Chancen für alle 
beteiligten Systempartner. Der wesentliche 
Erfolgsbeitrag der Corporate Identity (CI) be-
ruht auf einer Doppelwirkung. Zum einen 
trägt die konsequent umgesetzte CI-Strategie 
zur Formung des einheitlichen Erscheinungs-
bildes nach außen hin bei. Zum anderen kann 
die Innenwirkung der CI einen wesentlichen 
Beitrag leisten zu einem Wir- oder auch 
Mannschaftsbewusstsein im Franchise-Netz-
werk und damit das Zusammengehörigkeits-
gefühl der Franchise-Partner fördern.

Ausbildung, Fortbildung, laufende 
Unterstützung und Betreuung der 
FranchiseNehmer 
Franchising ist eine Vertriebsform, die auf ei-
ner engen Kooperation selbstständiger Un-
ternehmer beruht. Abgesehen vom finanziel-
len Erfolg setzt eine dauerhafte Partnerschaft 
gegenseitigen Respekt und einen in beide 
Richtungen ausgelegten Informations- und 
Kommunikationsfluss voraus. Dem Trend der 
Zeit entsprechend werden zunehmend digita-
le Lösungen und Hilfsmittel im gesamten 
Managementprozess einer Franchise-Part-
nerschaft zur Umsetzung gelangen.
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   PHASE 1: Situationsanalyse

Den Ausgangspunkt der Planung eines Franchise-
Systems sollte immer eine umfassende Situations-
analyse unternehmensinterner und -externer Faktoren 
darstellen. 

intern – Unternehmensanalyse
Mittels Unternehmensanalyse ist abzuleiten, was das 
Unternehmen tun kann, insbesondere unter Beachtung 
seiner Stärken und Schwächen, seiner vorhandenen 
Ressourcen und seiner Marktposition generell. 

Extern – Umfeldanalyse
Wie stellen sich Wirtschaftslage, Käuferverhalten, 
Mitbewerbsaktivitäten dar? Wie ist die Rechtslage, 
und wie sieht das Unterstützungs- und Finanzierungs-
angebot am Markt aus? Das sind nur einige Fragen, 
die es im Zuge der Umfeldanalyse zu erheben bzw. zu 
beantworten gilt. 
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PHASE 2: Konzeption

Ziele und strategien
Basierend auf den Analysen werden nunmehr Ziele 
formuliert, die als Grundlage für die Festlegung der 
Strategien dienen. Die Strategien berücksichtigen 
nicht nur Kunden und Mitbewerb, sondern vor allem 
auch die (künftigen) Franchise-Nehmer. 
Dazu zählen vor allem
• die Unternehmenskultur,
• die Markenpolitik, 
• die Standortpolitik, 
• das Expansionsvorhaben und 
• generell die Geschäftspolitik des Franchise-Gebers.  
 
FranchisePaket
Das Franchise-Paket ist das „Leistungspaket“ des 
Franchise-Gebers, das er ausgehend von seinem 
Know-how dem Franchise-Nehmer zur Nutzung an-
bietet. 

Den Kern des Franchise-Paketes bilden das Marke-
ting- und das Organisationskonzept. 

Während sich das Marketingkonzept mit der geschäft-
lichen Tätigkeit des Systems am relevanten Markt 
beschäftigt und sämtliche Fragen der Beschaffung, 
der Sortimentzusammensetzung, zu den Produkten 
bzw. Dienstleistungen, zur Werbung und viele Marke-
tingfragen mehr regelt, befasst sich das Organisati-
onskonzept sowohl mit der Aufbau- als auch mit der 
Ablauforganisation im System.   

Unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten aller 
Systemteilnehmer laut Franchise-Vertrag werden wei-
tere Systemrichtlinien wie auch unverbindliche Emp-
fehlungen als Handbuchinhalte erarbeitet, die einen 
einheitlichen Systemauftritt aller Partner sicherstellen 
sollen. 

Dazu zählen:
• Standards der Betriebsführung, 
•  Aus- und Fortbildungsprogramme für den Franchise-

Nehmer und seine Mitarbeiter, 
•  Betreuungs- und Unterstützungsmaßnahmen des 

Franchise-Gebers sowie eine Systemorganisation 
zur reibungslosen Zusammenarbeit zwischen den 
Partnern.

3
    

PHASE 3: Pilotierung

Es zählt zu den Aufgaben des Franchise-Gebers, das 
Partnerschaftsmodell zu erproben bzw. zu pilotieren, 
bevor eine weitreichende Multiplikation mit selbststän-
digen Partnern erfolgt. 

Eine empfohlene Pilotierungsdauer von ein bis zwei 
Jahren mit ein bis zwei Franchise-Partnern wird all-
gemein als Richtwert angesehen. Zu berücksichtigen 
ist jedoch, dass ausgehend von geografischen und/
oder kulturellen Besonderheiten eine Pilotierung mit 
weiteren Partnern sinnvoll sein kann.

4.2. Phasen 
des Systemaufbaus
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Als Pilotbetrieb kann generell auch ein eigener Filial-
betrieb oder auch ein neu gegründeter Betrieb dienen, 
der nach demselben Konzept geführt wird wie der 
spätere Franchise-Betrieb.

Nur bei nachweisbarem Erfolg des Pilotbetriebes ist 
eine Multiplikation ratsam. In dieser Pilotierungs- bzw. 
Testphase sollen allenfalls erforderliche Konzeptände-
rungen oder Verbesserungen im Organisationsablauf 
mit paralleler Dokumentation vorgenommen werden. 
D.h. zugleich, dass spätestens in dieser Phase auch der 
Franchise-Vertrag zu entwickeln ist (siehe Kapitel 5) 
und die jeweiligen ergänzenden Systemdokumentatio-
nen sinnvollerweise bereits in Form eines Franchise-
(Nehmer)Handbuches – wenn auch zu diesem Zeit-
punkt noch nicht vollständig – vorliegen sollen. 

4
     

PHASE 4: Multiplikation

    und nachhaltiges System- 
  management
Auch im weiteren Verlauf der Systemexpansion ist eine 
permanente Weiterentwicklung/Optimierung anzustre-
ben, insbesondere bei Veränderungen der wirtschaftli-
chen, rechtlichen und sonstigen Rahmenbedingungen. 
Der Franchise-Nehmer leistet in seinem eigenen Inter-
esse mit Informationen vom Markt und mit dem mitt-
lerweile erworbenen Erfahrungs- und Wissensschatz 
einen Beitrag zum weiteren Systemerfolg. 
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Die Nachhaltigkeitsdebatte hat viele Facet-
ten, eine „nachhaltige” Entwicklung soll ge-
nerell dahin führen, die drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit in ein Gleichgewicht zu 
bringen. Mit diesen drei Dimensionen ge-
meint sind neben einer ökologischen Ver-
träglichkeit die soziale Gerechtigkeit sowie 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Umgelegt auf Franchise-Partnerschaften 
könnte man sich die Frage stellen: Worin 
liegt verantwortungsbewusstes Handeln in 
einem Franchise-System, wenn Nachhaltig-
keit als oberstes Ziel angestrebt wird?  

Die Unternehmerpersönlichkeiten auf bei-
den Seiten eines Franchise-Vertrages müs-
sen es vor allem verstehen, zur längerfristi-
gen Absicherung der Zusammenarbeit ein 
Klima des Vertrauens zu schaffen. 

Bereits in der Systementwicklungsphase hat 
ein Franchise-Geber zu bedenken, dass im-
mer auch Konflikte auftreten können, Gestal-
tungsmaßnahmen zur Begrenzung schon bei 
der konzeptionellen Entwicklung eines Fran-
chise-Systems zu berücksichtigen sind. So 
kann bereits präventiv Konflikten vorgebeugt 
werden, indem noch vor Vertragsabschluss 
die vorvertraglichen Informationspflichten 
eingehalten werden, womit nicht zuletzt einer 
enttäuschten Erwartungshaltung zu einem 
späteren Zeitpunkt der Partnerschaft frühzei-
tig entgegengewirkt werden kann.

Die generelle Herausforderung sowohl für 
den Franchise-Geber wie auch für den Fran-
chise-Nehmer ist die Auswahl des „richti-
gen” Partners. In Kapitel 3 finden sich bereits 
einige Empfehlungen für den Franchise-
Nehmer. 

4.3  NAchhAltigEs sYstEMMANAgEMENt 

„Unsere größte Herausforderung im 21. Jahrhundert ist es, 
die einstweilen noch abstrakt erscheinende Idee einer  
nachhaltigen Entwicklung zur Realität für Menschen dieser 
Erde zu machen.“  (Kofi Annan – ehem. UN-Generalsekretär) 
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Was hat nun aber der Franchisegeber 
zu beachten? 
Zum einen wird er bereits frühzeitig das An-
forderungsprofil seiner Wunschpartner defi-
nieren, um davon ausgehend auch die geeig-
neten Zielgruppen ansprechen zu können. 

Welche Partnersuchmethoden zum Einsatz 
kommen, sollte frühzeitig überlegt werden. 
Je nach Franchise-System wird dies ein Mix 
sein aus einerseits traditionell klassischen 
Methoden (Inserate, Flyer und Plakate, Vor-
träge, Teilnahme an Messen, Präsenz bei 
Gründerveranstaltungen, Mitgliedschaft in 
Franchise-Verbänden, eigene Rekrutie-
rungswebsite und Ähnliches mehr) sowie 
andererseits aus den „neuen” Medien (Prä-
senz in Online-FranchisePortalen, Online-
Interaktion via Xing, Twitter, Facebook & Co). 
 
Kaum anzunehmen ist, dass künftig die per-
sönliche Kommunikation zwischen Fran-
chise-Geber und Franchise-Nehmern an 
Bedeutung verlieren wird. Persönliche Kon-
takte zwischen den Partnern gelten nach wie 
vor als das wichtigste Informations- und Ko-
ordinationsinstrument. Die Partizipation des 
Franchise-Nehmers erhält spätestens dann 
einen höheren Stellenwert, wenn die anfäng-
liche Abhängigkeit des Franchise-Nehmers 
einem wachsenden Selbstbewusstsein 
weicht. 

Franchise-Geber und Franchise-Nehmer 
haben naturgemäß teils divergierende Inter-
essen. Für den Franchise-Geber hat die Er-
haltung und Entwicklung des Systems Prio-
rität, für den Franchise-Nehmer sein eigenes 
Unternehmen, die Erzielung von Gewinn und 
das Streben nach ausreichender Sicherheit 
sowie auch möglichst weitgehender Selbst-
ständigkeit. 

Es ist daher auch wichtig, die Partner von 
den gemeinsamen Zielen und Aktionen zu 
überzeugen, diese auch, wo sinnvoll, ge-
meinsam zu entwickeln und zu planen.

Gründe für Konflikte, u.a. bedingt durch un-
terschiedliche Interessenlagen, können zu-
dem nicht nur geschäftlicher, sondern auch 
persönlicher Natur sein. Unzureichender 
persönlicher Kontakt zwischen Franchise-

Nehmer und Franchise-Geber könnte die 
Ursache dafür sein. Auch eine fehlende (viel-
leicht sogar abhanden gekommene) innerli-
che Bindung des Franchise-Nehmers an das 
System könnte einen Konflikt hervorrufen. 
Regelmäßige Informations- und Kommuni-
kationsmaßnahmen können dazu beitragen, 
Konfliktherde rascher zu entdecken und da-
rauf auch frühzeitig reagieren zu können. 

Die Förderung der Mitwirkung von Fran-
chise-Nehmern in systemeigenen Beiräten 
oder in Ausschüssen, regelmäßige Zusam-
menkünfte der Partner, Erfahrungsaus-
tauschrunden und Ähnliches mehr werden 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ein gutes 
Kommunikationsklima im jeweiligen System 
fördern. 

Einmal erkannte Konfliktherde sollten im 
Interesse des Gesamtsystems möglichst 
rasch beseitigt werden. Je nach Art des Pro-
blems eignen sich vorerst direkte persönli-
che Gespräche sowie, wo bereits etabliert, 
die Einbeziehung des Franchise-Partnerbei-
rats. Lässt sich dabei keine Lösung erzielen, 
bietet sich in weiterer Folge die Unter-
stützung durch neutrale Vermittler bzw.  
Mediatoren an. Auch können vertraglich  
vereinbarte Schlichtungsverfahren bzw. 
Schiedsgerichte im Vergleich zu einem Ge-
richtsverfahren Zeit und vor allem Kosten 
sparen helfen, wenn keine Deeskalation des 
Konfliktes mehr möglich sein sollte. Als letz-
ter Schritt gilt eine Auflösung der Franchise-
Partnerschaft mit einem oder wenn erfor-
derlich auch mehreren Franchise-Nehmern, 
bevor es im Extremfall zum Zerfall des ge-
samten Systems führen könnte.
Es wurde bereits erwähnt, dass der persönli-
che Kontakt zwischen den Partnern wohl 
nach wie vor als das wichtigste Informations- 
und Koordinationsinstrument in einem 
Franchise-System angesehen werden kann. 
Besuche des Franchise-Gebers bzw. der Mit-
arbeiter der Franchise-Zentrale (z.B. Fran-
chise-Manager, Franchise-Betreuer) vor Ort 
beim Franchise-Nehmer zählen bei vielen 
Systemen zum fixen Bestandteil des Part-
ner-Betreuungsprogrammes. Hierbei wird 
üblicherweise auch die Umsetzung von Sys-
temstandards im Betrieb des Franchise-
Nehmers überprüft. 



40

Mediation in FranchisesystemenDEr AUFBAU

Damit ist auch bereits eine weitere wichtige 
Voraussetzung für eine langfristige Partner-
schaft angesprochen. Während die zentrale 
Planung innerhalb eines Franchise-Systems 
vom Franchise-Geber organisiert und damit 
gesteuert werden muss, ist es sinnvoll, die 
Franchise-Nehmer mit ihrer lokalen Markt-
kenntnis sowie generell ihrem Innovations-
potenzial einzubinden.  
 
Die Ausübung eines Mitspracherechts des 
Franchise-Nehmers kann vor allem über die 
Franchise-Partnerbeiräte erfolgen.

Die Bedeutung derartiger Beiräte hat in den 
letzten Jahren bzw. im letzten Jahrzehnt 
eine Aufwertung erfahren. Nicht zuletzt ha-
ben Franchise-Verbände bereits vor vielen 
Jahren Beiratsrichtlinien entwickelt, die der 
Franchise-Wirtschaft zur Verfügung gestellt 
werden.

Neben Beirat und sonstigen Gremien zur 
aktiven Mitarbeit der Franchise-Nehmer 
sind – zumeist regelmäßig stattfindende – 
ERFA-Tagungen zu nennen: Hier werden 
keine Systementscheidungen getroffen, son-
dern vielmehr Erfahrungen ausgetauscht, 
die wiederum als Basis für die Weiterent-
wicklung des Systems (u.a. als Input für Bei-
ratssitzungen) dienen können.

4.4 MEDiAtioN iN 
FrANchisEsYstEMEN

Auch wenn der Franchise-Vertrag und er-
gänzend dazu das Franchise-Handbuch mit 
Richtlinien und Empfehlungen die partner-
schaftlich orientierte Geschäftsbeziehung 
regeln, können darin nicht alle Aspekte der 
Zusammenarbeit lückenlos festgehalten 
werden. Im Arbeitsalltag eines Franchise-
Systems kann es schließlich immer Konflikt-
potenziale geben. 

Konflikte erfordern Lösungswege, in denen 
persönliche Anliegen und Bedürfnisse der 
beteiligten Partner nicht übersehen werden 
dürfen. Vor allem im Verlauf der letzten Jah-
re wird dem Gedankengut der Mediation als 
alternative Konfliktlösungsmethode zu ge-
richtlichen Verfahren erhöhte Aufmerksam-
keit geschenkt. Die Fragen, die man dbzgl. 
im Franchise-Sektor stellen sollte, sind:
�� Kann Mediation als Konfliktlösungs-

methode einen Beitrag leisten, um die 
Stabilität von Franchise-Beziehungen 
zu festigen bzw. auch wieder herzu-
stellen?  

�� Kann sogar im Fall einer nicht mehr 
abzuwendenden vorzeitigen Trennung 
der Franchise-Partner der Einsatz einer 
Mediation noch vor oder auch während 
eines Gerichtsverfahrens zum Vorteil 
aller Parteien führen?  

�� Können die inzwischen zu Konfliktpartei-
en gewordenen Franchise-Systempartner 
mithilfe eines neutralen Dritten (Media-
tor) noch zu einer eigenverantwortlichen 
Lösung finden und damit doch noch eine 
Win-Win-Situation erzielen? 

Mediatoren vermitteln allparteilich und neu-
tral in Konfliktsituationen. 

Sie übernehmen eine Brückenfunktion, die 
letztlich eine eigene Lösung durch die Kon-
fliktparteien selbst ermöglichen soll. Insbe-
sondere in jenen Konflikteskalationsstufen, 
in denen noch das weitere Miteinander ge-
fördert und etwaiges Gegeneinander (prä-
ventiv) vermieden werden kann, findet Medi-
ation ein breites Betätigungsfeld. Sie kommt 
aber vor allem auch dann zum Einsatz, wenn 
Franchise-Geber und Franchise-Nehmer 

Fazit: Es macht nicht nur Sinn,  
Franchise-Nehmer in den Weiterent-
wicklungs- bzw. Optimierungsprozess in 
Franchise-Systemen vermehrt einzu-
binden. Viel mehr noch kann darin eine 
wichtige Säule für „nachhaltiges”  
Systemmanagement gesehen werden. 



41

Das Franchisehandbuch DEr AUFBAU

noch einer außergerichtlichen Klärung ihrer 
Differenzen den Vorzug geben, um mit ihr als 
Alternative zum Gerichtsverfahren neben 
Kosten auch Zeit und Nerven zu sparen. 

Mediation und Franchising verfolgen im 
Grunde dasselbe Ziel: eine Win-Win-Situati-
on herzustellen, in der alle Beteiligten profi-
tieren. In diesem Sinn sollte es auch gelin-
gen, das Wesen und den Prozess der 
Mediation in der Franchise-Wirtschaft noch 
stärker zu verankern. 

4.5 DAs FrANchisE
hANDBUch
Der Franchise-Geber gewährt seinen Fran-
chise-Nehmern das Recht und legt ihnen 
zugleich auch die Verpflichtung auf, ihr  
Geschäft entsprechend seinem Konzept zu 
betreiben, sein Know-how und das Ge-
schäftssystem zu nutzen. Wie dieses Know-
how erfolgreich umgesetzt werden kann, 
dafür bedarf es einer „An leitung“. Diesem 
Zweck dient das Franchise-Handbuch. Es 
beinhaltet die Geschäftsan leitung zur Füh-
rung des Franchise-Nehmer-Betriebes und 
ergänzt damit die laufende persönliche Be-
treuung durch den Franchise-Geber. 

Das Vorhandensein des Franchise-Handbu-
ches gilt als einer der kritischen Erfolgsfak-
toren im Franchising, vor allem wenn damit 
der erforderliche Know-how-Transfer vom 
Franchise-Geber zum Franchise-Nehmer 
erfolgt. Dementsprechende Bedeutung ist 
auch seinem Inhalt beizumessen. 

Anders als der Franchise-Vertrag sind die 
Handbuchinhalte analog dem Franchise-
Konzept auch laufend weiterzuentwickeln 
bzw. zu optimieren. Um das Franchise-Sys-
tem auch Franchise-Nehmer-Interessenten 
vorstellen zu können, empfiehlt sich eine 
rechtzeitige Dokumentation. Es ist vor allem 
sinnvoll, eine Erstversion des Handbuches 
bereits in der Pilotierungsphase verfügbar 
zu haben. Die Erstellung eines Franchise-
Handbuches erfordert Zeit. Erfahrungsge-
mäß ist eine Entwicklungsdauer von 50 
Manntagen keine Seltenheit, vielfach wird 
auch wesentlich mehr Zeit dafür investiert. 

Sinnvollerweise werden Mitarbeiter des (zu-
künftigen) Franchise-Gebers, die die Pro-
zessabläufe im Unternehmen am besten 
kennen, bei der Erstellung und auch bei der 
späteren Weiterentwicklung eingebunden, 
vor allem auch dann, wenn externe Fran-
chise-Berater für die Handbucherstellung 
hinzugezogen werden. 

Das systemspezifische Franchise-Handbuch 
dient auch zur Präzisierung der Rechte und 
Pflichten laut Franchise-Vertrag. 

Es beschreibt 
�� die Marktsituation, 
�� die Organisation der Franchise-Zentrale,
�� das Franchise-Modell mit all seinen 

Bestandteilen,
�� das Partnermanagement und die  

Instrumente dafür,
�� den Geschäftstyp und die Standort-

anforderungen, 
�� die Konzepte für Beschaffung und  

Logistik, für Marketing und Organisation,
�� insbesondere das arbeitsteilige Leis-

tungsprogramm und davon ausgehend 
die Prozesse, Abläufe und Richtlinien für 
eine reibungslose Zusammenarbeit der 
Partner.

Franchise-Handbücher sind zeitgemäß auf-
zubereiten. Der Wandel hin zu elektronisch 
gestützten Prozessen erfordert auch in 
Franchise-Systemen ein Umdenken im Zu-
sammenhang mit der Know-how-Dokumen-
tation. Online-(Intranet-)Handbücher, teils 
ergänzend zu gedruckten Handbuch-Ord-
nern, haben sich bereits bisher durchge-
setzt. Neben Texterklärungen sind grafische 
Illustrationen sowie Videos schon heute eine 
beliebte Art, mit Bildern die Franchise-Kon-
zeptinhalte einprägsamer zu gestalten. 

Früher oder später werden Franchise-Hand-
bücher vermutlich verstärkt als interaktive 
Werke angeboten werden. Für spezielle 
Franchise-IT-Lösungen empfiehlt es sich, 
Marktrecherchen durchzuführen.

Die konkreten Inhalte eines Franchise-
Handbuches sind systemspezifisch zu erar-
beiten und dbzgl. ist auch künftig keine Än-
derung zu erwarten.
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4.6 KostEN DEs 
sYstEMAUFBAUs

Franchise-Nehmer erhalten mit Systembei-
tritt eine Existenzgrundlage, die erprobt bzw. 
getestet ist. Bis man schließlich von einem 
ausgereiften Konzept sprechen kann, war 
vielfach ein sehr hoher Zeit- und vor allem 
auch Kapitaleinsatz seitens des Franchise-
Gebers erforderlich. 
 
�� Grundsätzlich wird aus organisatorischer 

Sicht der Aufbau einer eigenen „Orga-
nisationseinheit“ beim Franchise-Geber 
für die Systementwicklung und -steu-
erung empfohlen (Franchise-Zentrale). 
Aus Kostengründen empfiehlt sich ein 
schrittweiser Auf- und Ausbau, analog 
der konkreten Betreuungsanforderungen 
bei Systemexpansion. 

�� Einen wesentlichen Kostenblock bildet 
üblicherweise der Pilotbetrieb, der be-
reits die Franchise-Konzeptbestandteile 
zu berücksichtigen hat, die teils neu 
zu entwickeln, teils auf das künftige 
Franchise-System anzupassen sind.  

�� Die anfängliche Unterstützung und 
Ausbildung neuer Franchise-Nehmer bei  
Systembeitritt ist zumeist umfangreich. 
Sie dient dem Zweck der Qualifizierung 
neuer Partner, die Kosten dafür werden 
vielfach mit der Franchise-Einstiegsge-
bühr des Franchise-Nehmers abgegolten 
(siehe im Einzelfall die vertragliche 
Regelung dafür).  

�� Das Ausmaß der weiteren laufenden 
Betreuung inkl. Fortbildung zählt zu den 
wichtigen Entscheidungsbereichen des 
Franchise-Gebers, da sie die künftigen 
Systemkosten bedeutend beeinflussen 
wird. Auch die Höhe der laufenden 
Franchise-Gebühren steht damit vielfach 
im unmittelbaren Zusammenhang. 

Ebenso von Relevanz sind natürlich auch die 
Kosten, die ein (künftiger) Franchise-Geber 
für sich selbst und/oder seine Mitarbeiter für 
die System- bzw. Konzepterarbeitung einzu-
planen hat. 

Hierbei wird die Begleitung durch einen 
Franchise-Experten, auch wenn dieser Ho-
norarkosten verursacht, empfohlen. Die 
Kosten für Fremdleistung (z.B. für die Erstel-
lung eines Franchise-Vertrages durch einen 
Rechtsexperten, für die Unterstützung bei 
der Franchise-Handbucherstellung durch 
einen Franchise-Berater) hängen u.a. von 
der Komplexität des Konzeptes ab. Dringend 
angeraten ist in jedem Fall die Unterstützung 
durch einen erfahrenen Franchise-Rechts-
experten bei der Franchise-Vertragsgestal-
tung.

�� Aus den bisherigen Ausführungen wird 
bereits deutlich, dass die Kosten des  
Systemaufbaus vom aktuellen Entwick-
lungsstand des jeweiligen Unterneh-
mens, das sich für die Expansion mit 
selbstständigen Franchise-Partnern 
entscheidet, wesentlich abhängen. 

�� Dazu kommt, dass die Kosten je nach 
Wirtschaftssektor und Branche erheblich 
abweichen. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass in Dienstleistungsbran-
chen, in denen ein Büro für die Ge-
schäftstätigkeit zumeist ausreichend ist, 
die Errichtung eines Franchise-Systems 
dementsprechend günstiger sein wird. 
Die Kosten werden steigen, wenn 
zusätzlich ein Ladengeschäft, Fitness-
Räumlichkeiten, ein Lokal für einen 
Gastronomie-Betrieb u.ä.m. erforderlich 
sind (siehe auch Kosten Pilotbetrieb). 

�� (Künftige) Franchise-Geber haben vor  
allem zu berücksichtigen, dass oftmals 
viele Interessenten für das Franchise-
System erforderlich sind, bis es 
schließlich zu einem Franchise-Vertrags-
abschluss kommt. Davon ausgehend 
sind zum einen Zeit und Kosten für den 
Akquise-Prozess einzuplanen, zum an-
deren sind finanzielle Polster ratsam zur  
Finanzierung der Durststrecke, bis es zu 
den ersten Rückflüssen kommt.  
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4.7 KoMMErZiEllEs  
FrANchisiNg UND sociAl 
FrANchisiNg iM vErglEich

Die Grundgedanken des kommerziellen bzw. 
klassischen Franchising liegen auch der Idee 
des Social Franchising zugrunde, hier tritt 
allerdings die Gewinnorientierung in den 
Hintergrund. Vorrangige Zielsetzungen wie  
„Erreichung eines sozialen Nutzens“ und 
damit „Erhöhung der gesellschaftlichen Wir-
kung“ zeichnen die Organisationsform des 
Social Franchising aus.  

Im Jahr 2015 befasste sich eine Studie mit 
dem Entwicklungsstand des Social Franchi-
sing in Österreich. Sozialunternehmen (Soci-
al-Franchise- und sonstige kooperative  
Systeme) sowie Vertreter maßgeblicher Ein-
richtungen in Österreich, Deutschland und in 
der Schweiz nahmen an der Studie teil. Es 
konnten fundierte Ergebnisse zum Status-
quo des Social Franchising in Österreich ge-
wonnen werden, die auszugsweise nachfol-
gend wiedergegeben sind (Quelle: WERT & 
Co. Social-Franchise-Studie 2015, Fran-
chise-Beratung Dr. Erika Bernardi-Glatz, 
Wien und Dr. Angerer Marketing, Graz). 

Als Arbeitsdefinition der Studie wurde fol-
gende Definition des Social Franchising ge-
wählt: 

Social Franchising bezeichnet eine Replizie-
rungsmethode nach der Idee des kommerzi-
ellen Franchising für soziale Organisationen 
und Unternehmen, für die sozialer Nutzen 
als übergeordnete Zielgröße im Vordergrund 
steht.  

social Franchising in Österreich: 
quo vadis  
International erfährt die Möglichkeit der  
systematischen Verbreitung von sozialen 
Projekten bzw. Konzepten mittels Social 
Franchising zunehmende Aufmerksamkeit. 
Obwohl erste Publikationen dazu bereits auf 
das vorige Jahrhundert zurückgehen, erfolgt 
eine stärkere Auseinandersetzung mit der 
Thematik in Theorie und Praxis erst seit eini-
gen Jahren. 

Social Franchising in Österreich befindet 
sich noch in den Anfängen. Einzelne Erfolgs-
beispiele belegen allerdings, dass mit dieser 
Organisationsform auch hierzulande eine 
vielversprechende Möglichkeit zur Replizie-
rung etablierter Sozialprojekte vorliegt. 
Dementsprechend steigend ist auch das In-
teresse an dieser Kooperationsalternative 
und den Umsetzungsmöglichkeiten.     

Ausgehend von den unterschiedlichen Ziel-
setzungen wird gelegentlich die Frage ge-
stellt, ob es sich im Fall des Social Franchi-
sing überhaupt um „echtes“ Franchising 
handeln kann. Wird doch im klassischen 
Franchising vorausgesetzt, dass langfristig 
auch Gewinne von den Partnern erzielt wer-
den können.  

gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen kommerziellem und 
social Franchising
Gemeinsamkeiten liegen insbesondere in 
den generell geforderten Franchise-Struk-
turmerkmalen. Dazu zählen Markenschutz, 
zumindest ein Pilotprojekt vor weitreichen-
der Expansion, Know-how-Dokumentation 
mittels Vertrag und Handbuch/Handbüchern, 
Sicherung einheitlicher Qualitätsstandards 
mittels Controlling, Aus- und Fortbildung 
sowie auch einheitliche CI-Elementen.

Die wohl wesentlichsten Unterschiede liegen 
neben der bereits erwähnten unterschiedli-
chen Zielsetzung im Kreis der beteiligten 
Akteure. 
 
�� Sind es im Fall des kommerziellen 

Franchising neben Franchise-Geber und 
Franchise-Nehmer deren Kunden, die für 
die erhaltene Leistung bezahlen,  
 

�� so ist im Fall des Social Franchising von 
Begünstigten die Rede, die vielfach die 
erhaltene Leistung nicht selbst finan-
zieren (können). Hier bedarf es daher 
weiterer System-Unterstützer (Förderer, 
öffentliche Hand, private Institutionen 
bzw. Sponsoren). 
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Knowhow im kommerziellen Franchise
segment als Entwicklungschance für das 
social Franchising   
Mit Social Franchising liegt eine Kooperati-
onsalternative vor, die in unterschiedlichen 
Erscheinungsformen zur Umsetzung gelan-
gen kann. Spätestens dann, wenn sich po-
tenzielle Kooperationspartner für ein kon-
kretes soziales Projekt oder Programm 
interessieren, beginnt die Suche nach best-
möglichen Kooperationsmöglichkeiten. Die 
Verantwortlichen stellen sich die Frage, ob 
überhaupt schon die Voraussetzungen für 
eine Verbreitung erfüllt sind und wenn ja, 
welche Strategie die geeignetste dafür sein 
könnte. 

Sozialunternehmen können für die Beant-
wortung derartiger Fragen vom Know-how 
bestehender Netzwerke im kommerziellen 
Franchise-Segment profitieren und einen 
Nutzen daraus ziehen. Bislang messen sie 
allerdings dem Erfahrungsaustausch mit 
anderen sozialen Einrichtungen einen höhe-
ren Stellenwert bei als jenem mit teils seit 
Langem etablierten Franchise-Einrichtun-
gen bzw. mit erfolgreichen Franchise-Syste-
men.  

Sozialunternehmen geben zu bedenken, 
dass vielfach eigene Ressourcen und auch 
Förderungen für den Strukturaufbau fehlen. 
Franchise-Entwicklungsprojekte gelten oft-
mals bereits frühzeitig als gescheitert, wenn 
die erforderlichen Umsätze ausbleiben bzw. 
die Kosten nicht (mehr) finanzierbar sind. 
Damit im Zusammenhang bezeichnen sie 
auch die Kostenentwicklung eines wachsen-
den Netzwerkes als problematisch, insbe-
sondere dann, wenn beispielsweise Stif-
tungsgelder oder Spenden auf demselben 
Niveau verbleiben, während die Kosten der 
Expansion des Netzwerkes steigen. 
  

Kritische Erfolgsfaktoren 
des social Franchising   
�� Unter den Studienteilnehmern herrscht 

Einigkeit darin, dass die Erfolgsfaktoren 
im Social Franchising mit jenen im kom-
merziellen Franchising vergleichbar sind.  

�� Für Planung und Umsetzung eines 
Social-Franchising-Projektes müssen 
sowohl für den Franchise-Geber als auch 
für Franchise-Nehmer tragfähige und 
nachhaltige Finanzierungen aufgestellt 
werden können (öffentlich und/oder  
privat/spendenfinanziert). Genau darin 
liege aber ein oftmals schwieriges  
Unterfangen. 

�� Als eine weitere Erfolgsvoraussetzung 
gilt die vielfach erforderliche lokale bzw. 
regionale Konzeptanpassung, ausgehend 
von den jeweils vorliegenden Rahmen-
bedingungen. 

�� Zu einem späteren Zeitpunkt der Part-
nerschaft wird das Management des 
Netzwerkes immer wichtiger, auch dafür 
müssen seitens des Franchise-Gebers 
entsprechende Ressourcen (personell 
und finanziell) vorhanden sein bzw.  
aufgebaut werden können.  

�� Von Beginn an ist zu bedenken, dass die 
zwischenmenschliche Ebene im Social-
Franchising-Segment noch mehr Gewicht 
hat, als dies schon im kommerziellen 
Franchise-Sektor der Fall ist. 



4.8 CHECKLISTEN FÜR 
FRANCHISE-GEBER

chEcKlistE FÜr DEN sYstEMAUFBAU
�� Welche Ziele verfolge ich mit meinem Unternehmen/mit meinem künftigen 

Franchise-System? 
�� Wie kann ich mein Franchise-Modell attraktiv und vor allem gewinnbringend für 

alle Beteiligten gestalten?  
�� Habe ich die einzelnen Modell-Komponenten ausreichend definiert, so dass ich 

auch ein Budget aufstellen kann? 
�� Welche zentralen Aufgaben übernehme ich als Franchise-Geber für das gesamte 

System?
�� Welche Leistungen übernehmen die selbstständigen Franchise-Nehmer? 
�� Was habe ich bei der Vertragsgestaltung zu beachten? 
�� Wie soll das den Vertrag ergänzende Franchise-Handbuch aufgebaut werden,  

welche Inhalte sind bei dieser Know-how-Dokumentation zu berücksichtigen?
�� Ist die Finanzierung des Systemaufbaus sichergestellt?
�� Einen potenziellen Franchise-Nehmer interessieren konkrete Zahlen und Fakten, 

Analysen der Pilotbetriebe, Ausblicke auf die Erfolgsaussichten sowie generell 
Einschätzungen zur künftigen Marktentwicklung. Kann ich meinen künftigen 
Franchise-Nehmern ein realistisches Bild davon geben, ab wann und in welcher 
Höhe sie in den nächsten Jahren mit Gewinnen rechnen können?  

�� Sind meine Rentabilitätsberechnungen/Kalkulationsgrundlagen für künftige 
Franchise-Nehmer auch nach bestem Wissen und Gewissen – wo schon möglich 
ausgehend von bereits vorliegenden Erfahrungswerten – erstellt? 

�� Wer sind meine „idealen“ Franchise-Nehmer, welche Qualifikationen und  
Persönlichkeitsmerkmale erwarte ich von diesen (siehe Anforderungsprofil)?

�� An welche Zielgruppen richte ich ausgehend vom „Wunschprofil” meine Partner-
akquise, und welche Methoden sollen hierbei zum Einsatz kommen?  

�� Kann ich ausgehend vom Erfolg im Ursprungsmarkt bereits an eine Internationali-
sierung denken, und was habe ich hierbei noch zusätzlich zu beachten?

chEcKlistE ZUr FrANchisE-NEhMEr-AUsWAhl 
FranchiseNehmerrekrutierung 
Nach erfolgter Profilerstellung und Zielgruppenauswahl sind folgende Suchmethoden 
für die Rekrutierung von potenziellen Franchise-Nehmern geeignet (beispielhaft):
�� Franchisebörse der Wirtschaftskammern (www.franchiseboerse.at) 
�� Präsenz in weiteren Franchise-Portalen, Interaktion mittels Social Media (Xing, 

Twitter, Facebook & Co) 
�� Rekrutierung mittels systemeigener Website  
�� Diverse PR-Aktivitäten, Systempräsentationen und Veranstaltungen  
�� Systempräsenz bei Franchise-Messen
�� Präsenz in ausgewählten (Fach-)Medien  
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Direktlink



�� Kontakte zu Wirtschaftskammern, zu Franchise-Verbänden, zu sonstigen  
Institutionen mit Franchise-Bezug wie u.a. zu Banken und Franchise-Medien

�� Nicht zuletzt Mund-zu-Mund-Propaganda im eigenen Franchise-Netzwerk

Erstkontakt
�� Gibt der Bewerber offen und aktiv Auskunft über die wesentlichen Voraussetzungen 

der Zusammenarbeit?
�� Entspricht sein äußeres Erscheinungsbild/Auftreten?
�� Sind seine Bewerbungsunterlagen in Form und Inhalt für eine Beurteilung geeignet?
�� Werden vereinbarte Besprechungs- und sonstige Termine eingehalten?
�� Ist der Bewerber grundsätzlich bereit, sich in ein Franchise-System „einzuordnen“?
�� Entsprechen seine Motive der Systemphilosophie?

Persönliche verhältnisse
�� Entspricht das Alter des Bewerbers der Systemphilosophie?
�� Zeigt der Bewerber Engagement und aktives Interesse an der Franchise-Idee?
�� Nimmt der Partner des Bewerbers am Gespräch teil?
�� Hat er die aktive Unterstützung seines Ehe- bzw. Lebenspartners?
�� Lebt der Bewerber in geordneten Familienverhältnissen?
�� Verfügt der Bewerber über die erforderlichen Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Ver-

kaufstalent, strebsam, ehrgeizig, risikobereit, kontaktfreudig, lernbereit, flexibel, 
führbar/führungsfähig, kompromissbereit, ehrlich)?

Fachwissen
�� Entspricht sein bisheriger beruflicher Werdegang den Anforderungen?
�� Reichen seine fachlichen Fähigkeiten/Kenntnisse aus? 
�� Sind die gewerberechtlichen Befähigungsnachweise (Prüfungen, Praxis) vorhanden?
�� Sind ausreichende kaufmännische Kenntnisse vorhanden?
�� Ist der Bewerber zur Aus- und Fortbildung bereit?
�� Sind praktische Erfahrungen in der Führung/Motivation von Mitarbeitern vorhanden?

Finanzielle situation 
�� Ist die Finanzierung der Franchise-Partnerschaft gesichert (Barmittel, Kredit, 

Bankgarantien)?
�� Ist der Bewerber frei von größeren finanziellen Altlasten?

hintergrundinformationen
�� Kann der Bewerber ausreichende Referenzen nachweisen?
�� Leistet der Bewerber besondere Beiträge für seinen etwaigen künftigen Standort 

(z.B. eigenes Grundstück oder Gebäude, Marktwissen, Kundenstock, etc.)? 
 

WICHTIG! Nicht nur rechtliche Fragen (Franchise-, Lizenz- und Vertriebs-
recht, Datenschutz) bedürfen der Regelung durch Experten. Auch bei Fragen 
zu betriebswirtschaftlichen Bereichen, zur IT, zum Ladenlayout etc. emp-
fiehlt sich eine Unterstützung durch erfahrene Berater. (Personal-)Agentu-
ren, diverse Einrichtungen und Betreiber von Plattformen können zudem bei 
der Suche von Franchise-Nehmern behilflich sein. 
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Während meiner Zeit in der PR-Bran-
che war ich es gewohnt, allein zu arbei-
ten. Als ich nach meiner Karenzpause 
überlegte, wo es als nächstes hingehen 
soll, kam die Idee, sich als Franchise-
Nehmerin von Le Burger selbstständig 
zu machen. Le Burger ist ein Wiener 
Familienunternehmen, das auch ein 
Franchise-System betreibt. 

Das Besondere dabei: Das 
Unternehmen setzt auf 
Hausgemachtes, ob die 

Laibchen oder Brötchen, 
alles wird von Le Burger 
selbst frisch produziert. 

ErFolgsstorY

Karrieresprungbrett 
Burger-Manufaktur
Irene Lewis erzählt von ihrem Weg in die Selbstständigkeit  
als Franchise-Gastronomin mit Le Burger

Neben Klassikern wie Cheeseburger 
bieten wir eine breite Auswahl an 
fleischlosen Alternativen an, so kom-
men alle auf ihre Kosten! 

Das Franchise-System kam mir sehr 
entgegen, da ich ich davor keine Mit-
arbeiterInnen hatte und der Respekt 
davor, einen großen Gastronomiebe-
trieb zu führen, war groß. Le Burger 
bietet ein gut abgestimmtes Konzept 
mit viel Unterstützung zu Beginn. Ich 
wurde mit offenen Armen empfangen 
und bestens in die Welt der Gastro-
nomie eingeführt. Jetzt führe ich mit 
500 m² die größte Le Burger-Filiale 
Wiens, habe an die 25 Mitarbeite-

rInnen und bin sehr froh darüber, diese 
Chance genutzt zu haben!

 ww.leburger.at/standorte/ 
auhof-center/

irene 
lewis 

Le Burger Auhof
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Was vertraglich 
alles zu regeln ist

Bei Franchising sind klare 
und sichere rechtliche 
Vereinbarungen für alle 
Beteiligten wichtig. Schon 
vor dem eigentlichen Ver-
tragsabschluss bestehen 
zwischen den potenziellen 
Partnern Rechte und  
Pflichten. Fundierte  
Beratung zahlt sich aus. 

Der österreichische Gesetzgeber kennt den 
Begriff „Franchising“ nicht. Deshalb sind 
rechtliche Vereinbarungen unverzichtbar, 
welche die wechselseitigen Rechte und 
Pflichten der Partner genau festlegen. Umso 
wichtiger ist es, dass der Vertrag von versier-
ten Juristen ausgearbeitet und individuell 
angepasst wird. 

Der Franchise-Vertrag ist die rechtliche 
Basis für die Zusammenarbeit und zugleich 
Visitenkarte eines Franchise-Systems. Fran-
chise-Verträge finden sich in unterschied-
lichsten Ausgestaltungen in nahezu allen 
Wirtschaftszweigen. Man darf als Franchise-
Nehmer allerdings nicht erwarten, dass man 
im Vergleich zu anderen Franchise-Nehmern 
bei der Vertragsgestaltung besondere Vortei-
le eingeräumt bekommt.

Franchise-Nehmer sollten den Franchise-
Vertrag vor dem Abschluss von einem Exper-
ten prüfen lassen, ob es darin ungewöhnliche 
Bestimmungen gibt. Die Juristinnen und 
Juristen der WKO helfen dabei gerne weiter. 

Beim Franchising ist es oft notwendig, neben 
dem Franchise-Vertrag noch weitere Verträ-
ge abzuschließen, wie etwa Miet- oder Pacht-
verträge. Auch hier empfiehlt sich rechtliche 
Beratung. 
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Der Franchise-Vertrag ist die rechtliche  
Basis für die Zusammenarbeit und zugleich 
Visitenkarte eines Franchise-Systems. Umso 
wichtiger ist es, dass der Vertrag von einem 
entsprechend versierten Juristen ausgear-
beitet und individuell angepasst wird. Vom 
Abdruck eines Muster-Franchise-Vertrages 
wurde daher insbesondere auch aufgrund 
der Komplexität und der Unterschiedlichkeit 
der einzelnen Vertragssituationen bewusst 
Abstand genommen.

5.1 grUNDlEgENDEs ÜBEr 
FrANchisEvErtrÄgE

Franchise-Verträge sind Dauerschuldver-
hältnisse. Wie jedes andere Dauerschuldver-
hältnis basieren auch Franchise-Verträge 
primär auf gegenseitigem Vertrauen unter 
Berücksichtigung kalkulierbarer Spielre-
geln. Eine frühzeitige, unbegründete Ver-
tragsauflösung durch einen Partner ist meist 
nicht gewollt. Umso wichtiger ist es daher, 
Vereinbarungen zu treffen, welche die wech-
selseitigen Rechte und Pflichten der Partner 
genau festlegen und einen allfälligen Ver-
tragsbruch klar sanktionieren. Dies umso 
mehr, als der österreichische Gesetzgeber 
den Begriff „Franchising“ nicht kennt und 
relativ wenig einschlägige höchstgerichtli-
che Judikatur vorliegt. Die grundsätzlich be-
stehende Vertragsfreiheit des Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuches spielt somit 
beim Franchising eine bedeutende Rolle. 

Franchise-Verträge finden sich daher in den 
unterschiedlichsten Ausgestaltungen in na-
hezu allen Wirtschaftszweigen. Häufig sind 
im Franchise-Vertrag neben seinem Haupt-
zweck, nämlich der Überlassung einer Mar-
ke in Verbindung mit sonstigen Lizenzen und 
Know-how, auch dienst-, werk-, bestands- 
und gesellschaftsvertragliche Elemente von 
Bedeutung. Wenn auch der Franchise-Neh-
mer regelmäßig einem wirtschaftlich mäch-
tigeren Vertragspartner gegenübersteht, 
beruht Franchising auf einer partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit. Gleichwohl sollte der 
Franchise-Nehmer den Franchise-Vertrag 
von einem Experten (Rechtsanwalt, Juristen 
aus der WKO) prüfen lassen, um auf etwaige 
atypische Klauseln hingewiesen zu werden. 

Eine Beratung durch einen spezialisierten 
Rechtsanwalt oder Juristen, das Studium 
von Verträgen anderer Franchise-Systeme, 
so weit diese Verträge zugänglich sind, oder 
die Berücksichtigung von Verhaltenskodizes 
für Franchising (z.B. des Österreichischen 
Franchise-Verbandes) können dabei vorteil-
haft sein. Freilich dürfen Franchise-Nehmer 
nicht erwarten, in wesentlichen Vertrags-
punkten im Vergleich zu anderen Franchise-
Nehmern besondere Vorteile oder eine  
individuelle Sonderstellung eingeräumt zu 
bekommen. 

Eine Ungleichbehandlung der Franchise-
Nehmer in wichtigen Vertragspunkten inner-
halb des Systems könnte oftmals die Gleich-
heit eines Franchise-Systems gefährden und 
ist nur eingeschränkt zulässig. 

5.2 vorvErtrAglichE  
AUFKlÄrUNgsPFlichtEN UND 
KoNsUMENtENschUtZ
Schon vor dem eigentlichen Vertragsab-
schluss bestehen zwischen den potenziellen 
Partnern wechselseitige Rechte und Pflich-
ten, die gerade beim Franchise-Vertrag eine 
wichtige Rolle spielen können. Besonders zu 
erwähnen sind hier die Aufklärungspflichten 
des Franchise-Gebers. Der Franchise-Geber 
darf nicht durch unrealistische Angaben im 
Zusammenhang mit Gewinnaussichten, Um-
satzerwartungen usw. beim Franchise-Neh-
mer falsche Vorstellungen erwecken. An-
dernfalls könnte dieser nicht nur versuchen, 
den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, 
sondern vor allem auch Schadenersatzan-
sprüche, nötigenfalls sogar gegen den jewei-
ligen Berater persönlich, geltend zu machen. 
Aber auch der potenzielle Franchise-Neh-
mer hat den Franchise-Geber über seine 
Umstände wahrheitsgemäß Auskunft zu er-
teilen, damit der Franchise-Geber seinen 
zukünftigen Vertragspartner richtig ein-
schätzen kann.

Vor Abschluss des ersten Franchise-Vertra-
ges wird der Franchise-Geber in der Regel 
zumindest einen entsprechenden Pilotbe-
trieb installiert und dort die notwendigen 
Erfahrungen erworben haben. Falls dies 
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nicht der Fall ist, wäre auch diese Informati-
on dem potenziellen Franchise-Nehmer im 
Rahmen der vorvertraglichen Aufklärung 
mitzuteilen.

Ein enges rechtliches Korsett mit schmerz-
haften Vertragsstrafen ist im Franchising 
durchaus üblich und auch sinnvoll, um eine 
Verwässerung des Systems zu vermeiden. 
Allzu einseitige Verträge (Knebelungen) sind 
aus der Sicht des Franchise-Gebers aber 
besser zu vermeiden: Einerseits könnten 
Gerichte von einer Sittenwidrigkeit und so-
mit einer Nichtigkeit entweder des gesamten 
oder zumindest eines Teiles des Vertrags 
annehmen. Andererseits besteht auch die 
Gefahr, dass der Franchise-Nehmer als ar-
beitnehmerähnlich eingestuft wird und teil-
weise arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften 
unterliegt.

Schließt eine Privatperson mit einem Fran-
chise-Geber einen Vertrag, ist trotz der be-
vorstehenden unternehmerischen Tätigkeit 
unter Umständen sogar das Konsumenten-
schutzgesetz anzuwenden. Dieses enthält 
eine Reihe von zwingenden Bestimmungen 
zugunsten des Konsumenten bzw. Unter-
nehmensgründers (z.B. keine freie Wahl des 
Gerichtsstandes, nur sehr eingeschränkte 
Möglichkeiten von Haftungsbeschränkun-
gen, keine Einschränkung des Gewährleis-
tungsrechts, Ungültigkeit einer vertragli-
chen Beweislastumkehr, Ungültigkeit des 
Ausschlusses eines Zurückbehaltungs-
rechts, kein Ausschluss der Vertragsanfech-
tung z.B. wegen Irrtums). Wenn der Fran-
chise-Nehmer den Vertragsabschluss nicht 
selbst angebahnt hat oder wenn der Vertrag 
nicht in den Geschäftsräumlichkeiten des 
Franchise-Gebers abgeschlossen wurde, 
kommt u.U. sogar ein Rücktritt nach § 3 
KSchG oder nach dem FAGG infrage. Vergisst 
der Franchise-Geber, den Franchise-Neh-
mer auf sein möglicherweise zustehendes 
Rücktrittsrecht aufmerksam zu machen, 
besteht das Rücktrittsrecht sogar bis zu  
einem Jahr und 14 Tagen.

Der EuGH (Vorabentscheidung vom 3. Juli 
1997, Rs C-269/95) hat allerdings im Zusam-
menhang mit dem Brüsseler Gerichts-
stands- und Vollstreckungsübereinkommen 

zu einem Franchise-Vertrag ausgesprochen, 
dass Personen, die einen Vertrag zum Zwe-
cke der Ausübung einer nicht gegenwärti-
gen, sondern zukünftigen beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit geschlossen haben, 
nicht als Verbraucher angesehen werden 
können, sodass entgegen konsumenten-
schutzrechtlicher Bestimmungen eine Ge-
richtsstandsvereinbarung (mit dem Fran-
chise-Nehmer) doch als wirksam anzusehen 
war. Bei Verträgen mit Auslandsbezug wer-
den sich daher österreichische Franchise-
Nehmer, die einen Franchise-Betrieb grün-
den, grundsätzlich nicht auf den Schutz des 
österreichischen Konsumentenschutzgeset-
zes berufen können, zumindest wenn es um 
die Gültigkeit einer Gerichtsstandsvereinba-
rung geht.

5.3 ArBEits UND soZiAl
rEchtlichE AsPEKtE

Der Franchise-Nehmer wird spätestens mit 
Vertragsabschluss selbstständiger Unter-
nehmer. Arbeits- und sozialrechtliche Vor-
schriften sind deshalb im Franchising 
grundsätzlich nicht relevant. In Ausnahme-
fällen sind Franchise-Nehmer aber als ar-
beitnehmerähnlich einzustufen. Für diese 
gelten dann z.B. die Haftungsbegünstigungen 
des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes, für 
Streitigkeiten ist das Arbeitsgericht zustän-
dig, es gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz 
und dgl. In extremen Fällen persönlicher und 
wirtschaftlicher Abhängigkeit des Franchise-
Nehmers wird von den Gerichten überhaupt 
ein reguläres Dienstverhältnis angenommen. 

Die Unterstützung eines spezialisierten 
Rechtsexperten bei der Ausarbeitung des 
Franchise-Vertrags und die rechtliche Über-
prüfung des Franchise-Handbuchs minimie-
ren das Risiko derartiger Streitigkeiten.

Bei der Übernahme von Betrieben, insbe-
sondere etwa auch bei der Umstellung vom 
Filial- in ein Franchise-System, ist zu beach-
ten, dass die im Betrieb beschäftigten 
Dienstnehmer zwingend mit allen Rechten 
und Pflichten auf den Nachfolger gemäß Ar-
beitsvertragsrechtsanpassungsgesetz über-
gehen.
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5.4 WichtigE iNhAltE DEs 
FrANchisEvErtrAgEs

Franchise-Verträge sind in ihrer Gestaltung 
und Formulierung sehr betriebs- und bran-
chenindividuell. Wir bieten Ihnen nun einen 
Überblick über die wichtigsten Punkte eines 
Franchise-Vertrages in Form einer Checklis-
te. Diese Liste kann bei der Erstellung oder 
beim Abschluss von Franchise-Verträgen 
herangezogen werden. Eine individuelle Be-
ratung durch einen spezialisierten Juristen 
ist in jedem Fall zu empfehlen.

Präambel
In der Präambel eines Franchise-Vertrages 
werden die allgemeinen Voraussetzungen 
und die grundsätzlichen gemeinsamen Ziele 
der Vertragspartner festgelegt. Die Präam-
bel dient vor allem der Auslegung des Par-
teiwillens im Falle später auftretender 
Streitfragen. 

 vertragsgegenstand
Als Vertragsgegenstand sind die Hauptrech-
te und -pflichten der Vertragsparteien fest-
zuhalten. Im Besonderen betrifft dies das 
Recht und die Pflicht des Franchise-Neh-
mers zum Gebrauch der Marke, des Know-
hows, der Ausstattung und der sonstigen 
Unternehmenskennzeichen des Franchise-
Gebers in bestimmtem Umfang. 

Ein Werbekonzept und das Franchise-Hand-
buch sollten ebenfalls Vertragsgegenstand 
sein. Vor allem im Streitfall liefern diese auch 
für das Gericht wesentliche Informationen 
über den Charakter (z.B. Arbeitnehmerähn-
lichkeit) und den tatsächlichen Nutzen des 
Systems (z.B. Know-how-Transfer und Wert-
haltigkeit) für den Franchise-Nehmer. Sinn-
vollerweise behält sich der Franchise-Geber 
vor, das Franchise-Handbuch den sich jeweils 
ändernden Umständen und unter Berück-
sichtigung der Interessen des Franchise-
Nehmers entsprechend anzupassen. Stand-
ortanalysen, Rentabilitätsrechnungen und 
dergleichen sind grundsätzlich in der Verant-
wortung des Franchise-Nehmers und werden 
sinnvollerweise vor Vertragsabschluss durch-
geführt. Diese finden daher üblicherweise 
keinen Eingang in den Franchise-Vertrag. 

vertragsgebiet
Typischerweise wird dem Franchise-Nehmer 
Standortexklusivität oder ein bestimmtes 
Gebiet, zum Beispiel bezogen auf einen Stra-
ßenzug, einen Stadtteil, einen Bezirk oder 
ein Land, exklusiv eingeräumt. Aus kartell-
rechtlichen Gründen ist zwischen aktivem 
und passivem Vertrieb zu unterscheiden. 

Danach darf der Franchise-Nehmer bei Be-
stehen eines Gebietsschutzes nicht aktiv in 
dem Gebiet des Franchise-Gebers oder an-
derer Franchise-Nehmer Werbung machen 
(Verbot des aktiven Verkaufs). Zulässig ist es 
jedoch, unaufgeforderte Kundenanfragen 
aus geschützten Vertragsgebieten zu über-
nehmen (Erlaubnis des passiven Verkaufs). 
Auch darf dem Franchise-Nehmer aus kar-
tellrechtlichen Gründen nicht verboten wer-
den, eine eigene Internet-Seite zu betreiben, 
wobei der Franchise-Geber zu deren Gestal-
tung etc. Vorgaben machen kann.

Denkbar wäre auch ein sogenannter „Kun-
denschutz“, also eine Vereinbarung, wonach 
zu definierende, bereits bestehende Kunden 
eines Franchise-Nehmers nicht von anderen 
Franchise-Nehmern aktiv abgeworben wer-
den dürfen.

vertragsdauer
Franchise-Verträge werden meist auf be-
stimmte Zeit (in vielen Fällen fünf Jahre) ab-
geschlossen. Vor allem der Franchise-Neh-
mer wird aufgrund der Investitionen aus dem 
Vertragsverhältnis nicht zu rasch aussteigen 
wollen. Er muss häufig eine nicht rückzahl-
bare Einstiegsgebühr bezahlen oder Investi-
tionen (etwa für die Geschäftsausstattung) 
tätigen, die er nach Vertragsauflösung in 
dieser Form häufig nicht mehr verwerten 
darf oder kann. 

Es ist daher bei hohen Investitionen für 
Franchise-Nehmer oftmals erstrebenswert, 
einen längeren Kündigungsverzicht des 
Franchise-Gebers zu verlangen und den 
Franchise-Vertrag auf bestimmte und nicht 
auf unbestimmte Zeit mit beiderseitiger 
Kündigungsmöglichkeit abzuschließen.

Befristete Verträge können nämlich nur au-
ßerordentlich, aus besonders wichtigen 
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Gründen vorzeitig aufgelöst werden. Eine zu 
lange Vertragsdauer sollte ebenso vermie-
den werden, weil auch bei sich ändernden 
wirtschaftlichen Verhältnissen grundsätzlich 
keine einseitige Auflösungsmöglichkeit be-
steht, sondern nur einvernehmliche. Gleich-
zeitig ist bei der Vertragsauflösung auch auf 
die zwingenden Bestimmungen des Miet-
rechtsgesetzes Bedacht zu nehmen, sofern 
ein Mietvertrag für das Geschäftslokal abge-
schlossen wurde.

Aufgrund der Gruppenfreistellungsverord-
nung (siehe Kapitel 5.5, Kartellrecht) darf bei 
Verträgen auf unbestimmte Zeit oder bei fünf 
Jahre übersteigenden befristeten Verträgen 
grundsätzlich kein Wettbewerbsverbot (im 
Sinne einer ausschließlichen Bezugsbindung 
oder dem Verbot von Konkurrenztätigkeit 
des Franchise-Nehmers) vereinbart werden. 

Dies gilt dann nicht, wenn der Franchise-
Geber Eigentümer oder Hauptmieter des 
Betriebsstandortes des Franchise-Nehmers 
ist oder dies im Hinblick auf die Bezugsbin-
dung notwendig ist, um die Einheitlichkeit 
und den Ruf des Franchise-Systems zu er-
halten. Befristete, stillschweigend sich ver-
längernde Verträge werden dabei kartell-
rechtlich als Verträge auf unbestimmte Zeit 
beurteilt.

vorzeitige vertragsauflösung
Als Dauerschuldverhältnis kann ein Fran-
chise-Vertrag jedenfalls aus wichtigem 
Grund auch vorzeitig aufgelöst werden (au-
ßerordentliche Kündigung). Sind diese Grün-
de aber nicht ausdrücklich vereinbart, muss 
die Zulässigkeit einer derartigen Kündigung 
oftmals gerichtlich geklärt werden. 

Die Auflösungsgründe sollten daher bei-
spielhaft aufgezählt werden, wie etwa Rück-
gang des Umsatzes um mehr als einen be-
stimmten Prozentsatz, grobe wiederholte 
Vertragsverletzung trotz Abmahnung, wie-
derholter Zahlungs- oder Lieferverzug, Ver-
stoß gegen Geheimhaltungspflichten, uner-
laubte Konkurrenztätigkeit oder Ableben. 
Sofern nicht vertraglich anders geregelt, 
sind außerordentliche Kündigungsgründe 
grundsätzlich binnen einer angemessenen 
Frist geltend zu machen.

Auch sollte zwischen Gründen, die den Fran-
chise-Geber, und solchen, die den Franchise-
Nehmer zur vorzeitigen Auflösung berechti-
gen, unterschieden werden. 

optionen für FranchiseNehmer
Für Franchise-Nehmer kann es mitunter von 
großem Vorteil sein, wenn ihnen der Fran-
chise-Geber das Recht einräumt, innerhalb 
einer bestimmten Region vorzugsweise wei-
tere einschlägige Betriebsstätten errichten 
zu dürfen. Nur wenn der Franchise-Nehmer 
innerhalb zu vereinbarender Fristen von die-
sem Recht keinen Gebrauch macht, soll 
dann der Franchise-Geber selbst initiativ 
werden dürfen. Derartige Optionen sind übli-
cherweise an die Erfüllung diverser Vorga-
ben gebunden (z.B. Erreichung von Min-
destumsätzen). 

Bezugsbindungen
Abhängig vom System können Mindestab-
nahmepflichten des Franchise-Nehmers 
sinnvoll sein. Hinzu kommen oft Vorgaben 
hinsichtlich eines Mindestwarensortiments  
und Lagers. Der Franchise-Nehmer kann 
grundsätzlich auch verpflichtet werden, aus-
schließlich vom Franchise-Geber oder des-
sen Lieferanten seine Produkte zu beziehen. 
Eine derartige Bezugsbindung kann jedoch 
aus kartellrechtlichen Gründen nur für fünf 
Jahre zulässig vereinbart werden kann, es 
sei denn, der Franchise-Betrieb ist im Eigen-
tum des Franchise-Gebers und es ist kein 
nachvertragliches Wettbewerbsverbot des 
Franchise-Nehmers vereinbart. Die Bezugs-
vereinbarung orientiert sich insofern nach 
dem beschränkt zulässigen Wettbewerbs-
verbot gemäß Vertikal-GVO (siehe Kapitel 
5.5, Kartellrecht).

Wettbewerbsverbot
Dem Franchise-Nehmer wird es normaler-
weise untersagt, in einem bestimmten Ge-
biet ein Konkurrenzunternehmen zu grün-
den, sich an einem solchen irgendwie zu 
beteiligen oder auch nur Konkurrenzartikel 
zu verkaufen. Was unter Konkurrenzartikeln 
oder Konkurrenztätigkeit zu verstehen ist, 
sollte zur Klarheit aller Vertragsparteien und 
auch zur Absicherung der Gültigkeit des 
Wettbewerbsverbots möglichst präzise for-
muliert werden. Ein generelles Betätigungs-
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verbot – etwa auch in anderen Erwerbszwei-
gen – sollte schon aus arbeits- und 
sozialrechtlichen Gründen genau geprüft 
werden (Arbeitnehmereigenschaft könnte 
vorliegen!) und wird in Franchise-Verträgen 
üblicherweise nicht vereinbart.

Aufgrund der kartellrechtlichen Vorgaben 
(siehe Kapitel 5.5, Kartellrecht) sind Wettbe-
werbsverbote in Verträgen auf unbestimmte 
Zeit oder mit einer fünf Jahre übersteigen-
den Befristung grundsätzlich unzulässig, es 
sei denn, der Franchise-Geber ist Eigentü-
mer oder Hauptmieter des Geschäftslokales, 
in dem der Franchise-Nehmer seine Tätig-
keit ausübt, und das Wettbewerbsverbot 
reicht nicht über den Zeitraum hinaus, in 
dem der Franchise-Nehmer diese Räum-
lichkeiten und Grundstücke nutzt. Insofern 
darf (mit gewissen Ausnahmen) grundsätz-
lich nur für eine maximale Laufzeit von fünf 
Jahren ein Wettbewerbsverbot im Sinne ei-
ner ausschließlichen Bezugsverbindung ver-
einbart werden.

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist 
- ebenfalls aus kartellrechtlichen Gründen – 
nur unter bestimmten Bedingungen für bis 
zu einem Jahr zulässig. Die Gültigkeit derar-
tiger nachvertraglicher Wettbewerbsverbote 
hängt sehr stark von der genauen Ausgestal-
tung und Formulierung ab.

liefer und Zahlungsbedingungen
Bei den Liefer- und Zahlungsbedingungen 
ist vor allem auf Fristen, Skonti, Rabatte, Ei-
gentumsvorbehalt, Gewährleistung, Scha-
denersatz, Aufrechnungs- und Abtretungs-
verbote, Verzugszinsen und Gefahrtragung 
Rücksicht zu nehmen. Gutschriften ab Errei-
chung gewisser Umsätze sowie Skonti kön-
nen einen sinnvollen Anreiz für Franchise-
Nehmer darstellen. Preiserhöhungsklauseln 
sollten im Falle von Lieferungsübereinkom-
men sorgfältig ausgehandelt und formuliert 
werden.

Preisgestaltung
Bei Vereinbarungen über die Preisgestaltung 
ist zu beachten, dass Preisbindungen dem 
Kartellgesetz unterliegen und diese grund-
sätzlich verboten sind. Gestattet sind aller-
dings unverbindlich empfohlene Richtpreise 

sowie die Vorgabe von Höchstpreisen. Kurz-
fristige Preisvorgaben (maximal 6 Wochen) 
sind unter bestimmten Voraussetzungen  
zulässig. Auch das IT-/Kassen-System  
muss die Eingabe eigener Preise durch den 
Franchise-Nehmer ermöglichen. D.h., der 
vertraglich zugesicherte Spielraum des 
selbstständig Franchise-Nehmers muss 
auch faktisch umgesetzt werden.

Werbung
Die lokale Werbung in einem Franchise-Sys-
tem übernimmt üblicherweise der Fran-
chise-Nehmer. Er wird dazu meistens auch 
in einem angemessenen Umfang verpflich-
tet. Teilweise stellt der Franchise-Geber  
bestimmtes Werbematerial wie Kataloge, 
Warenproben usw. kostenlos zur Verfügung. 
Die überregionale Werbung trägt gewöhnlich 
der Franchise-Geber. Oftmals wird dafür 
eine finanzielle Beteiligung des Franchise-
Nehmers (Werbe-/Marketinggebühr) verein-
bart. Teilweise werden auch Werbebeiräte, in 
denen Franchise-Nehmer Sitz und Stimme 
haben, geschaffen. Werbebeschränkungen 
des Franchise-Nehmers, insbesondere nach 
örtlichen Gesichtspunkten, aber auch im 
Hinblick auf die Gestaltung sind denkbar. 
Werbung im Internet kann dem Franchise-
Nehmer in manchen Bereichen beschränkt, 
aber nicht untersagt werden. Jedenfalls ha-
ben sowohl der Franchise-Geber als auch 
-Nehmer bei der Werbung und dem Marke-
ting auf die Bestimmungen des Gesetzes ge-
gen den unlauteren Wettbewerb (UWG), des 
E-Commerce-Gesetzes, des Verbraucher-
rechts sowie zahlreicher spezialrechtlicher 
Vorschriften eigenverantwortlich zu achten. 

schulung und Knowhowlieferung
Der Franchise-Geber unterliegt einer allge-
meinen und meist vertraglich definierten 
Pflicht, sein Know-how laufend dem Fran-
chise-Nehmer, insbesondere durch Übermitt-
lung des Handbuchs, Grundschulung, ggf. 
Weiterbildungsveranstaltungen und Erfah-
rungsaustauschtagungen, zur Verfügung zu 
stellen. Der Franchise-Nehmer und ggf. seine 
Mitarbeiter werden diese Veranstaltungen be-
suchen müssen. Eine klare Kostentragungsre-
gelung für die Schulung, die Reisespesen und 
ähnliche Ausgaben ist üblich und zur Vermei-
dung von Streitigkeiten empfehlenswert. 
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Betriebspflicht
Regelmäßig wird der Franchise-Nehmer 
verpflichtet, den Betrieb aufrechtzuerhalten. 
Vorübergehendes Geschlossenhalten, zum 
Beispiel für Inventur oder Urlaub kann gere-
gelt werden, wobei dies grundsätzlich im 
Ermessen des Franchise-Nehmers aufgrund 
seiner rechtlichen Selbstständigkeit liegen 
sollte. Es muss dem Franchise-Nehmer of-
fenstehen, sich (auch) während seiner Abwe-
senheit vertreten zu lassen, andernfalls 
möglicherweise ein Indiz für Arbeitnehmer-
ähnlichkeit vorliegt.

Bewilligungen
Für öffentlich-rechtliche Bewilligungen, 
etwa Gewerbeberechtigung, Betriebsanla-
gengenehmigung oder Baubewilligung, hat 
typischerweise der Franchise-Nehmer auf 
seine Kosten zu sorgen. Speziell bei Betrie-
ben, die geeignet sind, die Nachbarschaft zu 
belästigen (z.B. bei Gastgewerbebetrieben), 
sollte der Vertrag nur unter der aufschieben-
den Bedingung der Erlangung einer Be-
triebsanlagengenehmigung abgeschlossen 
werden. Auch in kartellrechtlicher Hinsicht 
sollte der Informationsaustausch vor allem 
im Hinblick auf Preise und Konditionen nicht 
dazu führen, dass ein kartellrechtlich unzu-
lässig abgestimmtes Verhalten der Markt-
teilnehmer begründet wird.

rechtsnachfolge
Die Möglichkeit der Umwandlung des (ein-
zelunternehmerischen) Franchise-Nehmers 
in eine Gesellschaft muss vertraglich verein-
bart sein, andernfalls der Franchise-Nehmer 
darauf kein Recht hat. Für den Fall des Todes 
oder der Berufsunfähigkeit sollten klare und 
faire Regelungen aufgenommen werden. 

versicherung
Der Franchise-Nehmer wird häufig ver-
pflichtet, eine angemessene Versicherung 
für diverse Geschäftsrisiken abzuschließen. 
Franchise-Geber haben dazu teilweise Rah-
menverträge mit günstigen Konditionen ab-
geschlossen.

Produkthaftpflicht
Das Produkthaftungsgesetz betrifft vor al-
lem Franchise-Nehmer, die Importeure oder 
Hersteller sind, wobei dies die Ausnahme ist 

bei Franchise-Nehmern. Regressansprüche 
sollten vertraglich abgesichert und für eine 
ausreichende Deckungsvorsorge (Haft -
pflicht versicherung, Rückstellungen etc.) 
gesorgt werden.

Gebrauchsanweisungen, Warnhinweise in 
deutscher Sprache usw. sollten verlangt 
werden. Eine hinlänglich dokumentierte 
Qualitätskontrolle wäre empfehlenswert. 

Seit dem Beitritt Österreichs zur EU gelten 
Produkte, die aus einem EWR-Staat einge-
führt werden, nicht mehr als Import im Sinne 
des Produkthaftungsgesetzes. In diesen Fäl-
len haftet der „Händler“ nicht, wenn er in-
nerhalb angemessener Frist seinen Vorliefe-
ranten, den Hersteller oder Importeur im 
EWR namhaft machen kann.

Einstiegsgebühr & laufende 
Franchisegebühr
Üblicherweise verlangt der Franchise-Geber 
für seine Vorleistungen eine einmalige Fran-
chise-Gebühr, die vom Franchise-Nehmer 
später nicht zurückgefordert werden kann, 
weil die Leistungen dazu bereits erbracht 
wurden. Fast immer werden von Franchise-
Gebern auch laufende Gebühren verrechnet, 
welche die Leistungen des Franchise-Gebers 
während der Vertragslaufzeit monatlich ab-
gelten.

Folgen der vertragsauflösung 
Der Franchise-Nehmer hat anlässlich einer 
ordentlichen Kündigung durch den Fran-
chise-Geber oder der Vertragsbeendigung 
aus einem nicht vom Franchise-Nehmer zu 
vertretenden Grund (inkl. einvernehmlicher 
Auflösung und bei Zeitablauf) oftmals einen 
Anspruch auf Abfindung für die Zuführung 
von Kunden an den Franchise-Geber (soge-
nannter „Ausgleichsanspruch“ analog zum 
Handelsvertretergesetz). 

Sofern der Franchise-Nehmer jedoch einen 
schon bestehenden Kundenstock kostenlos 
übernimmt, steht ihm eine Abfindung inso-
weit grundsätzlich nicht zu. Zur Vermeidung 
von unnötigen Streitigkeiten sollten hier kla-
re vertragliche Regelungen getroffen werden 
(Eintritts-, Vorkaufs- oder Vorpachtrechte 
inkl. Kundenlisten). 
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Ebenso wie eine Abfindung für den Kunden-
stock (Ausgleichsanspruch) gebührt dem 
Franchise-Nehmer zwingend eine Entschä-
digung für noch nicht amortisierte und vom 
Franchise-Nehmer nicht mehr entsprechend 
verwertbare Investitionen, wenn er gekün-
digt wird oder aus Gründen, die nicht vom 
Franchise-Nehmer zu vertreten sind (inkl. 
einvernehmlicher Auflösung und bei Zeitab-
lauf), ausscheidet. 

Eine allfällige Rücknahmeverpflichtung oder 
die Frage des Abverkaufs noch lagernder 
Ware sollten vertraglich geregelt werden. 
Die Herausgabe der im Eigentum des Fran-
chise-Gebers stehenden Waren wird übli-
cherweise ebenso wie etwa die Einstellung 
des Marken- und Ausstattungsgebrauches 
oder Löschungen in Telefon- oder Branchen-
verzeichnissen vereinbart. Zu regeln ist auch 
die etwaige Übertragung oder Löschung von 
Social Media Accounts.

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot 
kann im bestimmten Umfang innerhalb des 
kartellrechtlich zulässigen Rahmens verein-
bart werden. 

vertragssicherung
Zur Sicherung von Franchise-Verträgen wer-
den vorwiegend Vertragsstrafen herangezo-
gen. Diese schaffen natürlich ein gewisses 
Drohszenario für den Franchise-Nehmer, 
bringen aber auch ein durchschlagkräftiges 
Werkzeug gegen solche Franchise-Nehmer, 
die gegen ihre vertraglichen Pflichten ver-
stoßen und dadurch auch dem ganzen Sys-
tem einen Schaden zufügen (z.B. Reputati-
onsschaden). Bucheinsicht und sonstige 
Kontrollrechte (z.B. Besuch der Betriebs-
stätte) durch den Franchise-Geber sind in-
nerhalb gewisser Grenzen üblich. 

geheimhaltungsvereinbarungen 
Der Franchise-Geber hat schon aufgrund 
der gesetzlichen Vorgaben (siehe Kapitel 5.5, 
EU-Know-how-Richtlinie) ein berechtigtes 
Interesse daran, dass geheimes Know-how 
nicht an Dritte gelangt. Daher wird er den 
Franchise-Nehmer nicht nur während des 
aufrechten Vertragsverhältnisses, sondern 
schon im Rahmen der Vertragsverhandlun-
gen und schließlich nach Vertragsbeendi-

gung zur Geheimhaltung verpflichten. Die 
Nichteinhaltung dieser Pflichten wird oft-
mals mit angemessener Vertragsstrafe, die 
immer dem richterlichen Mäßigungsrecht 
unterliegt, sanktioniert werden. 

verletzung von vertragsrechten 
durch Dritte
Der Franchise-Nehmer wird zumeist ver-
pflichtet, bei Kenntnis einer Verletzung ge-
werblicher Schutzrechte durch Dritte (z.B. in 
Bezug auf die Marke oder sonstige Unter-
nehmenskennzeichen) unverzüglich den 
Franchise-Geber zu verständigen. Gerichtli-
che Schritte in diesem Zusammenhang soll-
te allein der Franchise-Geber vornehmen. 
Umgekehrt ist der Franchise-Geber gut be-
raten, den Franchise-Nehmer zu unterstüt-
zen und die Verteidigungslinie zu bespre-
chen, sollte dieser einmal direkt in Anspruch 
genommen werden.

rechtswahl
Bei Verträgen mit Auslandsbezug sollte un-
bedingt klargestellt werden, welches Recht 
im Streitfall anzuwenden ist. Bei gleichzeiti-
gen Waren- oder Werklieferungsvereinba-
rungen wäre das meist anwendbare UN-
Kaufrecht zu berücksichtigen, welches auch 
vertraglich ausgeschlossen werden kann.

gerichtsstands oder schiedsklausel
Anstelle einer Gerichtsstandsvereinbarung 
besteht auch die Möglichkeit einer Schieds-
klausel. Dabei kann z.B. auf das Schiedsge-
richt der Wirtschaftskammer Österreich für 
Streitigkeiten zwischen in- und ausländi-
schen Unternehmen, die Schiedsgerichte 
der Landes-Wirtschaftskammern für Strei-
tigkeiten zwischen österreichischen Unter-
nehmen oder den Schiedsgerichtshof der 
Internationalen Handelskammer in Paris 
zurückgegriffen werden.

Durch die bei Schiedsverfahren weitgehend 
freie Richterwahl, den Ausschluss eines Ins-
tanzenzuges und auch der Öffentlichkeit  
(Diskretion!) bieten Schiedsgerichte gewisse 
Vorteile. Um Verfahrensverzögerungen und 
-probleme zu vermeiden, sollte unbedingt 
ein institutionalisiertes Schiedsgericht (z.B. 
der WK-Organisation) vereinbart werden. Die 
Schiedsgerichtsordnungen der WK-Organi-
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sation sowie entsprechende Musterformu-
lierungen können bei den zuständigen WK-
Dienststellen jederzeit angefordert werden. 
Schiedsklauseln bedürfen in Österreich der 
Schriftform (Unterschrift der Streitparteien 
oder evtl. qualifizierte elektronische Signa-
tur). Im Gegensatz zu Gerichtsurteilen kön-
nen Schiedssprüche fast auf der ganzen Welt 
vollstreckt werden. Schiedsklauseln können 
auch anlassfallbezogen (ad hoc) vereinbart 
werden. Sofern für den Vertrag das Konsu-
mentenschutzgesetz gilt, können Schieds-
vereinbarungen nur für bereits entstandene 
Streitigkeiten wirksam abgeschlossen wer-
den.

Kosten und gebühren
Der Franchise-Geber übernimmt grundsätz-
lich die Vertragsgestaltung und die damit 
zusammenhängenden Kosten. Franchise-
Verträge als solche sind nicht gebühren-
pflichtig.

sonstiges
Franchise-Verträge sollten nur schriftlich 
abgeschlossen werden. Auch die Abwei-
chungen vom Vertrag sollten nicht mündlich, 
sondern in Schriftform vereinbart werden. 
Bei Verträgen mit Auslandsbezug ist mög-
lichst nur eine einzige Sprache als authen-
tisch zu vereinbaren, um Streitigkeiten infol-
ge divergierender Übersetzungen zu 
vermeiden. Ebenso sollte eine Vereinbarung 
geschlossen werden, nach der einzelne un-
gültige Bestimmungen nicht zum Wegfall 
des gesamten Vertrages führen sollen (sal-
vatorische Klausel). 

5.5 BEglEitENDE vErtrÄgE 
UND vErWANDtE rEchts
gEBiEtE

Bei Franchise-Verhältnissen ist es oft not-
wendig, neben dem Franchise-Vertrag noch 
weitere Verträge abzuschließen. So werden 
etwa Miet- oder Pachtverträge begleitend 
abgeschlossen. Außerdem spielen noch an-
dere Bereiche des Wirtschaftsrechtes im 
Zusammenhang mit Franchising eine beson-
dere Rolle. Dies betrifft insbesondere das 
Wettbewerbs- und Kartellrecht, das Gewer-

berecht, das Arbeitsrecht und das Marken-
recht. Einige Besonderheiten derartiger 
Verträge und Rechtsgebiete in Bezug auf 
Franchising werden daher im Folgenden be-
handelt.

Miet und Pachtverträge
Werden etwa dem Franchise-Nehmer vom 
Franchise-Geber Räumlichkeiten zur Er-
werbsausübung entgeltlich überlassen, in 
denen der Franchise-Geber bisher selbst 
keinen entsprechenden Betrieb hatte, liegt 
ein Mietverhältnis vor. Ist der Vermieter Ei-
gentümer des Objektes, liegt Hauptmiete, ist 
er selbst Mieter, liegt Untermiete vor. Im 
Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes 
kann der Hauptmieter von Geschäftsräumen 
nur aus wenigen, ganz bestimmten Gründen, 
wie z.B. Nichtbezahlung des Mietzinses, ge-
kündigt werden. Auch die Veräußerung des im 
Mietgegenstand befindlichen Unternehmens 
kann bei Weiterführung durch den Erwerber 
vom Vermieter nicht verhindert werden. 

Es ist daher für Vermieter empfehlenswert, 
von der Möglichkeit, schriftlich Kündigungs-
gründe zu vereinbaren, Gebrauch zu machen. 
Derartige Vereinbarungen sind allerdings nur 
wirksam, wenn die Gründe für den Vermieter, 
für seine nahen Angehörigen oder ein Unter-
nehmen, für das der Vermieter vertretungs-
befugt ist, wichtig und bedeutsam sind. Die 
Auflösung eines Franchise-Vertrages müsste 
wohl im Falle einer ausdrücklichen Vereinba-
rung im Mietvertrag von den Gerichten als 
Kündigungsgrund anerkannt werden. Unter-
mietverträge können allerdings aus wichtigen 
Gründen auch ohne derartige Vereinbarungen 
vom Untervermieter gekündigt werden. 

Besonderheiten sind bei befristeten Mietver-
hältnissen zu beachten. Schriftlich befristete 
Verträge über Geschäftsräume, sofern sie ab 
dem 1.7.2000 abgeschlossen wurden, führen 
– oftmals im Gegensatz zur alten Rechtslage 
– auch tatsächlich zur Vertragsauflösung. 
Solche Befristungen können wirksam auch 
schriftlich verlängert werden. Zu achten ist 
jedoch – zumindest im Bereich des MRG – 
auf eine Mindestbefristung von drei Jahren, 
andernfalls mangels gültiger Befristung ggf. 
ein unbefristeter Mietvertrag angenommen 
werden kann.
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Im Vollanwendungsbereich des MRG ist bei 
befristeten Verträgen ein 25-prozentiger Ab-
schlag vom angemessenen Mietzins vorzu-
nehmen. Da bei diesen Gebäuden von vorn-
herein nur ein nach Lage, Ausstattung und 
Beschaffenheit angemessener Mietzins ver-
langt werden darf und im Falle der Befris-
tung der strenge Kündigungsschutz wegfällt, 
wurde vom Gesetzgeber diese Mietzinsre-
duktion normiert.

Wird hingegen ein lebendes Unternehmen 
mit Kundenstock, Inventar, Betriebspflicht 
usw. in Bestand gegeben, liegt ein Pachtver-
hältnis vor. Bei Unternehmenspacht sind der 
Vertragsfreiheit im Gegensatz zur Geschäfts-
raummiete kaum Grenzen gesetzt. Insbe-
sondere unterliegt die Vereinbarung der 
Vertragsdauer keinen Beschränkungen. 
Handelt es sich um ein Einkaufszentrum 
oder Bestandsverhältnis an Bahnhöfen, 
Flughäfen u. dgl., wird von der Rechtspre-
chung regelmäßig ein Pachtverhältnis ange-
nommen (Betriebspflicht, Kundenstock vor-
handen).

Miet- und Pachtverträge sind immer gebüh-
renpflichtig!

Andere verträge
Im Rahmen von Franchise-Verhältnissen 
werden mitunter etwa auch Lieferverträge, 
Leasingverträge oder Gesellschaftsverträge 
begleitend abgeschlossen. Der weitverbrei-
tete Irrglaube, die Gründung einer GmbH 
bringe in jedem Fall Vorteile, führt nicht sel-
ten zu kostspieligen Fehlentscheidungen. 
Gerade Franchise-Nehmer, die zumindest in 
der Gründungsphase mit keinen allzu hohen 
steuerpflichtigen Gewinnen rechnen können, 
sollten schon aus Kostengründen typischer-
weise keine GmbH gründen. Interessant al-
lerdings, vor allem für Ehepartner, kann die 
Gründung von Personengesellschaften (OG, 
KG) sein. Die Wirtschaftskammer erteilt ih-
ren Mitgliedern oder Unternehmensgrün-
dern auch dazu Auskünfte.

gewerberecht
Der Franchise-Nehmer muss die gewerbe-
rechtlichen Voraussetzungen für seinen Be-
trieb, insbesondere den oft erforderlichen 
Befähigungsnachweis, entweder persönlich 

erbringen oder einen entsprechenden ge-
werberechtlichen Geschäftsführer bestellen.

Dieser Geschäftsführer muss bei reglemen-
tierten Gewerben ein mindestens halbtags 
beschäftigter, voll sozialversicherter Dienst-
nehmer sein, der grundsätzlich alle Voraus-
setzungen für die Gewerbeausübung erfüllt.

Auch aufgrund der Gewerbeordnung hat je-
der Franchise-Nehmer am Geschäftslokal 
und auf den Geschäftsurkunden seinen Vor- 
und Zunamen oder – wenn er im Firmenbuch 
eingetragen („protokolliert“) ist – seine Fir-
ma (im handelsrechtlichen Sinne) anzufüh-
ren. Dies gilt auch im elektronischen Ge-
schäftsverkehr! Bei z.B. Inseraten oder 
Flyern bestehen grundsätzlich Impressums-
pflichten. Im übrigen Geschäftsverkehr, wie 
in der Werbung und in anderen Belangen, 
genügen oftmals Kurzbezeichnungen, etwa 
das Anführen der Marke. Der Franchise-
Nehmer darf nicht unter der Firma des 
Franchise-Gebers auftreten.

Probleme für Franchise-Nehmer verursacht 
häufig auch das Erfordernis einer Betriebs-
anlagengenehmigung. Diese ist insbesonde-
re notwendig, wenn durch den Gewerbebe-
trieb Nachbarn, Kunden oder Dienstnehmer 
gefährdet oder Nachbarn belästigt werden 
könnten, was etwa schon bei Gastronomie-
betrieben regelmäßig der Fall ist. Entspre-
chende Franchise-Verträge sollten daher 
nur unter der Bedingung des Vorliegens zu-
mindest auch dieser gewerberechtlichen 
Voraussetzung abgeschlossen werden. Für 
kleinere Betriebe sind jedoch wesentliche 
Verfahrenserleichterungen vorgesehen, die 
bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbe-
hörde erfragt werden können.

Ecommerce
Für Franchise-Nehmer, die auch im Internet 
ihre Leistungen anbieten, sind laut E-Com-
merce-Gesetz eine ganze Reihe weiterer 
Angaben auf der Website erforderlich. Insbe-
sondere müssen ggf. die Geschäftsbedin-
gungen jederzeit (speicher- und ausdruck-
bar) zur Verfügung stehen und auch im 
Geschäft zwischen Unternehmern die Preise 
inklusive aller Abgaben und Nebenkosten 
(also brutto) angegeben werden! Hinzu kom-
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men Spezialvorschriften bei der Bewerbung 
des eigenen Angebots, wie z.B. das Preis-
auszeichnungsgesetz. Im B2C-Bereich muss 
regelmäßig auf das Widerrufsrecht im Fern-
absatz hingewiesen werden. Ebenso müssen 
sowohl beim Internet-Auftritt als auch beim 
Online-Vertrieb wettbewerbs- und kartell-
rechtliche Vorschriften beachtet werden 
(z.B. Irreführungsverbot, keine unrichtigen 
Spitzenstellungsbehauptungen, Geoblo-
cking-Verbot, etc.). Wird die Tätigkeit auch 
auf ausländische Märkte ausgerichtet (z.B. 
den deutschen Markt), sind teilweise auch 
die dortigen Vorschriften zu beachten. Weite-
re hilfreiche Infos finden Sie z.B. unter wko.
at/ecommerce!  

Wettbewerbsrecht
Sämtliche Unternehmenskennzeichen wie 
Firma, Marke, Domains, markante Ausstat-
tung bis hin zu prägnanten Werbeslogans 
unterliegen dem Kennzeichenschutz des 
Wettbewerbsrechtes. Ebenso werden Tatbe-
stände wie Irreführung, unlautere Werbung, 
unrichtige Spitzenstellungsbehauptungen 
Verleitung zum Vertragsbruch und Ähnliches 
bei Franchise-Verhältnissen häufig wettbe-
werbsrechtlich relevant sein. Verstöße gegen 
das Wettbewerbsrecht berechtigen zu Unter-
lassungs- und Schadenersatzansprüchen, 
gegebenenfalls auch zur Urteilsveröffentli-
chung. Nicht zuletzt aufgrund des meist ho-
hen Streitwertes sind derartige Prozesse 
äußerst kostspielig. Hinzu können Unterlas-
sungsverpflichtungen auch zu teuren Pro-
duktrückrufen oder notwendigen Umetiket-
tierungen führen.

Markenrecht
Die umfassende rechtliche Absicherung des 
ausgewählten Markenzeichens (z.B. Wort- 
und/ oder Bild-Marke) durch offizielle Eintra-
gung bei den zuständigen Behörden noch vor 
dem Abschluss von Franchise-Verträgen ist 
eine essenzielle Voraussetzung von Franchise-
Verhältnissen. Der Franchise-Vertrag beinhal-
tet auch Vereinbarungen über das Recht und 
die Pflicht zur Verwendung der Marke während 
des laufenden Vertragsverhältnisses. 

Vor einer Markenanmeldung sollte eine Ähn-
lichkeitsrecherche gemacht werden. Dabei 
werden Informationen über die Schutzfähig-

keit des Zeichens und vor allem auch darü-
ber, ob ein gleicher oder ähnlich lautender 
Begriff in einem der angestrebten Länder 
bereits in irgendeiner Form geschützt ist, 
eingeholt. Das Markenrecht kann entweder 
durch nationalen, internationalen oder EU-
weiten Schutz abgesichert werden. Rein na-
tionale, auf ein einziges Land beschränkte 
Marken werden im Zeitalter des weltweiten 
Wettbewerbes wohl nur mehr in Ausnahme-
fällen ausreichen. Im Regelfall wird man von 
Beginn an den Schutz in mehreren Ländern 
anstreben.

Internationale Markenanmeldungen auf-
grund des Madrider Markenabkommens ha-
ben eine nationale Marke oder Unionsmarke 
zur Voraussetzung. Anmeldungen sind über 
jedes nationale Marken- und Patentamt 
möglich. Je nach Anzahl der beanspruchten 
Länder und Klassen ist mit Gebühren von ca. 
€ 300,– aufwärts zu rechnen (wipo.int). Rein 
nationale Markenanmeldungen kosten ab ca. 
€ 280,– an Gebühren (z.B. patentamt.at). 
Unionsmarken mit gleichzeitiger Gültigkeit 
für alle EU-Staaten werden beim EU-Mar-
kenamt in Alicante (Spanien) angemeldet 
(euipo.europa.eu). Dabei ist mit Gebühren 
von € 850,– aufwärts zu rechnen. Die Lauf-
zeit sowohl der nationalen als auch der in-
ternationalen und der Unionsmarken beträgt 
zehn Jahre und kann zu etwa gleichen Kos-
ten wie die erste Anmeldung immer wieder 
um diesen Zeitraum verlängert werden. Für 
die Markenanmeldung erhalten Sie Unterla-
gen und Beratung bei Ihrer Wirtschaftskam-
mer und bei spezialisierten Rechtsanwälten.

Muster, gebrauchsmuster 
und Patentrecht
Durch eine Hinterlegung nach dem Muster-
schutzgesetz wird die Form (das Design) ei-
nes Gegenstandes vor Nachahmung ge-
schützt. In Österreich ist dieser Schutz durch 
Hinterlegung beim Patentamt für maximal 
25 Jahre möglich (zuerst 5 Jahre, dann vier-
mal um je 5 Jahre durch rechtzeitige Zahlung 
der Erneuerungsgebühr verlängerbar). Für 
andere Länder ist die Rechtslage jeweils im 
Einzelfall zu überprüfen. Die Gebühren für 
den Schutz eines einzelnen Musters in  
Österreich liegen für eine Schutzperiode von 
fünf Jahren und einer Warenklasse bei ca.  

Direktlink
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€ 110,–. Eine Musteranmeldung in der EU 
führt zu Gebühren von ca. € 350,–.

Gebrauchsmuster- oder Patentrechte wer-
den für technische Entwicklungen verliehen, 
wobei für die Erteilung eines Gebrauchs-
musters weniger hohe Anforderungen an die 
„erfinderische“ Qualität eines Produktes ge-
stellt werden. Auch hier ist sowohl eine nati-
onale als auch eine internationale Schutz-
möglichkeit gegeben, die Kosten richten sich 
vor allem danach, wie intensiv externe Un-
terstützung durch Patentanwälte benötigt 
wird. Sowohl für Muster- als auch für Ge-
brauchsmuster- und Patentschutz gilt der 
Grundsatz, dass ein Schutz nur dann möglich 
ist, wenn das betroffene Produkt vor jeder 
Veröffentlichung beim Patentamt angemel-
det wurde. Unterlagen und Beratung erhal-
ten Sie bei Ihrer Wirtschaftskammer und bei 
spezialisierten Rechtsanwälten.

EUKnowhowrichtlinie
Geschäftsgeheimnisse sind aufgrund ver-
schiedener gesetzlicher Regelungen ge-
schützt. Seit 29.01.2019 ist die UWG-Novelle 
2018 in Kraft. Damit setzte der österr. Gesetz-
geber die Vorgaben der EU-Richtlinie über 
den Schutz vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen um. 

Erstmals wurde im EU-Binnenmarkt defi-
niert, was unter einem „Geschäftsgeheim-
nis“ zu verstehen ist: Ein Geschäftsgeheim-
nis ist demnach eine Information, die 
�� geheim,
�� von kommerziellem Wert (weil geheim) 

und
�� Gegenstand angemessener Geheim-

haltungsmaßnahmen ist.

Geschützt sind nicht nur technische, son-
dern auch kommerzielle Geheimnisse (z.B. 
Verfahrensabläufe, Musterkollektionen, Re-
zepturen, Kunden- und Lieferantenlisten, 
Einkaufskonditionen, Kooperationsvereinba-
rungen, usw.). 

BEAchtE: Ein Patent ist kein Geschäftsge-
heimnis, weil die technischen Abläufe etc., 
hier öffentlich gemacht wurden. Aufgrund des 
registrierten Patents genießt man hier jedoch 
für 20 Jahren Schutz vor Nachahmungen, etc. 

Eine Person oder ein Unternehmen, das ein 
Geschäftsgeheimnis rechtswidrig erwirbt, 
nutzt oder offenlegt, kann auf Unterlassung, 
Beseitigung und bei Verschulden auf Scha-
denersatz in Anspruch genommen werden. 
Auch strafrechtliche Konsequenzen sind 
denkbar. 

Um den Schutz aufrechtzuerhalten, sind „an-
gemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ zu 
treffen. Deren Ausmaß hängt von vielen ein-
zelfallbezogenen Faktoren ab (Art, Branche, 
Größe des Unternehmens, etc.). Beispiele für 
Geheimhaltungsmaßnahmen sind:

�� Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs)
�� Richtlinien hinsichtlich Weitergabe von 

Geschäftsunterlagen
�� Dokumentierte Unternehmenspolitik 

und nachvollziehbare Dokumentation der 
Abläufe

�� Mitarbeiterschulungen
�� IT-Sicherheitsmaßnahmen

Oftmals werden sich die genannten Geheim-
haltungsmaßnahmen mit den technischen 
und organisatorischen Maßnahmen (TOMs) 
lt. DSGVO überschneiden. Im Gegensatz zu 
datenschutzrechtlichen TOMs können beim 
Know-how-Schutz jedoch auch nicht-perso-
nenbezogene Daten geschützt sein.

Werden keine angemessenen Geheimhal-
tungsmaßnahmen gesetzt, verliert man im 
schlimmsten Fall die zivilrechtlichen Sankti-
onsmöglichkeiten.

Kartellrecht
Für Franchise-Verträge gilt in Österreich 
noch bis 31.5.2022 die EU-Gruppenfreistel-
lungsverordnung (VO (EU) Nr. 330/2010, sog. 
„Vertikal-GVO“). Sie ist anwendbar für alle 
sich spürbar (jedenfalls ab 10% Marktanteil) 
am Markt auswirkenden Franchise-Verträge 
bis zu einem relevanten Marktanteil des 
Franchise-Gebers und des Franchise-Neh-
mers von jeweils 30%. Das Kartellrecht for-
dert keine Spürbarkeit bei bestimmten 
schweren Kartellverstößen, d.h., einige Be-
stimmungen gelten auch für neue oder klei-
ne Systeme (z.B. Verbot von Preisvorgaben).   
Bei einem Marktanteil über 30% im Hinblick 
auf die Marktanteilsgrenzen der Vertikal-

Begleitende verträge und verwandte rechtsgebiete
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GVO kann um individuelle Freistellung bei 
der EU-Kommission angesucht werden. Die 
Vertikal-GVO enthält eine sogenannte 
„Schwarze Liste“ (verbotene Klauseln – 
Kernbeschränkungen). Wird gegen eine sol-
che Klausel verstoßen, ist die gesamte 
Franchise-Vereinbarung nicht freigestellt 
und mit (teilweiser) Nichtigkeit bedroht.

Zu den Kernbeschränkungen zählen: 

�� Preisbindungen mit Ausnahme von 
Höchstpreisfestsetzungen und unver-
bindlichen Empfehlungen, sofern Letzte-
re nicht auf eine De-facto-Preisbindung 
(Druck, Anreize) hinauslaufen. 

�� Sofern Kunden außerhalb des Vertrags-
gebietes eines Franchise-Nehmers auf 
diesen von sich aus zukommen (passiver 
Vertrieb), darf der Franchise-Nehmer 
auch mit derartigen Kunden Verträge 
abschließen. 

�� Querlieferungen zwischen Franchise-
Nehmern und/oder zugelassenen Händ-
lern müssen grundsätzlich erlaubt sein. 

�� Wettbewerbsverbote, darunter sind nicht 
nur klassische Konkurrenzklauseln, son-
dern auch Bezugsbindungen von mehr 
als 80% zu verstehen, sind grundsätzlich 
maximal für eine Dauer von fünf Jahren 
erlaubt (Ausnahmen!). Bei Verträgen 
auf unbestimmte Zeit sowie bei entspre-
chenden Vertragsverlängerungen über 
die Fünf-Jahres-Frist hinaus entfällt die 
Freistellung, es sei denn, der Franchise-
Geber ist Eigentümer oder Hauptmieter 
der Liegenschaft, auf der der Franchise-
Nehmer Franchising ausübt. Zulässig ist 
die Vereinbarung eines Kundenschutzes. 
Darunter sind Vereinbarungen zu verste-
hen, wonach bestehende Kunden eines 
Franchise-Nehmers nicht von anderen 
Franchise-Nehmern abgeworben werden 
dürfen. 

Ein nachvertragliches Konkurrenzverbot für 
die Dauer eines Jahres ist unter gewissen 
Voraussetzungen nach der Vertikal-GVO zu-
lässig. 

Die ab 1.6.2022 geltende Nachfolger-Verti-
kal-GVO scheint nach den derzeit vorliegen-
den Entwürfen in vielen wesentlichen Berei-
chen ähnliche Regelungen zu enthalten 
(Stand 5.10.2021). 

ÖNorm D 7700 
Am 1.10.2011 ist die Ö-Norm D 7700 „Fran-
chisesysteme – Benennungen und Definitio-
nen” des Österreichischen Normungsinsti-
tuts veröffentlicht worden. In dieser ÖNORM 
werden die im Franchising üblichen Begriffe 
auf Basis einschlägiger Rechtsvorschriften 
(und zwar nach der Vertikal-GVO Nr. 330/2010 
und den dazugehörigen Leitlinien der Euro-
päischen Kommission) definiert. Ö-Normen 
sind freiwillige Standards, in denen materi-
elle und immaterielle Gegenstände verein-
heitlicht sind. Es besteht keine Verpflichtung, 
diese anzuwenden. Die Praxisrelevanz dieser 
ÖNORM ist überschaubar.

Datenschutz
Insbesondere seit der Geltung der DSGVO 
und der dortigen Sanktionsmöglichkeiten 
(Bußgelder bis zu € 20 Mio bzw. 4% des welt-
weiten Konzernumsatzes, materieller und 
immaterieller Schadenersatz für betroffene 
Personen, etc.) darf das Thema Datenschutz 
nicht vernachlässigt werden. 

Gerade in der engen Zusammenarbeit zwi-
schen Franchise-Geber und –Nehmer erge-
ben sich zahlreiche datenschutzrechtliche 
Themen. Abhängig von der konkreten Daten-
verarbeitung kann es notwendig sein, Auf-
tragsverarbeiterverträge oder einen Vertrag 
über eine gemeinsame Verantwortlichkeit 
abzuschließen. Neben den vertraglichen Re-
gelungen inkl. der dazugehörigen Dokumen-
te (Datenschutzerklärungen, Geheimhal-
tungsvereinbarungen, etc.) spielen auch die 
technischen und organisatorischen Maßnah-
men (TOMs) eine essenzielle Rolle. Die Wirt-
schaftskammer bietet zu diesem Thema 
umfangreiches Informationsmaterial inkl. 
Musterdokumente.

Es gilt – unabhängig von einer etwaigen 
rechtlichen Pflicht dazu – klare interne Ver-
antwortlichkeiten zu schaffen. Neben dem 
Franchise-Geber hat sich auch der Fran-
chise-Nehmer als eigenständiger Unterneh-

Begleitende verträge und verwandte rechtsgebiete
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mer mit dem Thema zu befassen. Regelmä-
ßige Schulungen der Mitarbeiter schaffen 
ein entsprechendes Bewusstsein und ver-
hindern oftmals unnötige und kostspielige 
Datenschutzverstöße. 

Unabhängig von der rechtlichen Notwendig-
keit sollte eine datenschutzkonforme Struk-
turierung und Kommunikation des Fran-
chise-Systems auch als Visitenkarte und 
Marketingtool gesehen werden. 

WICHTIG! Holen Sie vor Abschluss des Ver-
trages fachmännischen Rat ein. Prüfen Sie 
die zu erwartenden Umsätze aufgrund eines 
selbst erstellten Business-Plans, wenn Ih-
nen der Franchise-Geber konkrete Zahlen 
(Umsätze und Gewinne) von vergleichbaren 
Franchise-Betrieben bzw. eines Pilot-Fran-
chise-Betriebes oder sonstiger Erfahrungs-
werte zur Verfügung stellt. 

Im Streitfall prüfen Sie, ob Arbeitnehmerähn-
lichkeit beim Franchise-Verhältnis vorliegt. 
Hier gelten zahlreiche Spezial vorschriften, 
insbesondere haftet der Franchise-Nehmer 
nur wie ein Dienstnehmer, also sehr einge-
schränkt. 

Beachten Sie, dass bei Beendigung des 
Franchise-Verhältnisses dem Franchise-
Nehmer je nach Art der Beendigung eine 
Abfindung im Fall der Überlassung der Kun-
den analog dem Handelsvertreterrecht (Aus-
gleichsanspruch) sowie eine Entschädigung 
für nicht (völlig) amortisierte und nicht ange-
messen verwertbare Investitionen zwingend 
zustehen kann (Investitionsersatzanspruch). 

Die Vereinbarung eines nachvertraglichen 
Konkurrenzverbotes ist für die Inanspruch-
nahme der sogenannten „Jungunter-
nehmerförderung“ schädlich. Beachten Sie 
weiters, dass regelmäßig das Konsumenten-
schutzgesetz zugunsten von Franchise-Neh-
mern zur Anwendung kommt (Gründungsge-
schäft), sofern diese den Vertrag nicht als 
Gesellschaft unterfertigen.

5.6. iNtErNAtioNAlisiErUNg 
voN FrANchisEsYstEMEN 

Mit einer umfassenden und kompetenten 
Beratung bereits in der Planungsphase von 
grenzüberschreitenden Expansionen können 
Sie sich auf die jeweiligen länderspezifischen 
Besonderheiten einstellen und unnötige 
Fehler vermeiden. 

Ausführliche Studien der wirtschaftlichen 
und rechtlichen Voraussetzungen eines Lan-
des, Marktstudien und vor allem auch zu-
mindest ein längerer Aufenthalt des Fran-
chise-Gebers im jeweiligen Land helfen in 
einer frühen Phase, die eventuell vorhande-
nen besonderen Bedingungen in einem an-
deren Land rechtzeitig zu erkennen und so-
wohl bei der Systemgestaltung als auch der 
Auswahl der passenden Vertragspartner zu 
berücksichtigen. Die Außenhandelsstellen 
der Wirtschaftskammer leisten dabei gerne 
wertvolle Unterstützung.

WICHTIG! Die Vorbereitungsarbeiten und der 
Aufwand für die Markteinführung erfordern 
eine solide finanzielle Basis. Ebenso wichtig 
ist eine sorgfältige Auswahl der zukünftigen 
Partner und Mitarbeiter, sowohl nach per-
sönlichen Kriterien wie Vertrauenswürdig-
keit, Know-how, Seriosität als auch nach fi-
nanziellen Kriterien (Eigenmittel, Bonität). 
Abhängig davon, wie unterschiedlich der Ex-
pansionsmarkt von Ihrem Heimatmarkt ist, 
kann ein zuverlässiger Berater vor Ort hel-
fen, unnötige Fehler zu vermeiden.Jedes 
Land hat seine Besonderheiten. Nicht jede 
Idee ist in allen Ländern gleich umzusetzen. 
Es ist daher genau zu prüfen, welche Anpas-
sungen an die örtlichen rechtlichen Rah-
menbedingungen sowie sonstigen Sitten und 
Gebräuche nötig sind, um den Erfolg des 
Systems bestmöglich vorzubereiten. 

In vielen Fällen werden sich mehrere Alter-
nativen ergeben, wie der Weg vom nationalen 
zum internationalen System beschritten 
werden kann. Bei der Auswahl der passen-
den Expansionsform bzw. Art des Franchi-
sings darf nie rein schematisch vorgegangen 
werden. Es sind immer alle Elemente zu be-
rücksichtigen, die eine Rolle spielen könn-

Wichtig! 
Eine umfassende 
Absicherung  
aller Marken, 
Patent, Muster, 
Urheberrechte 
oder sonstigen 
schützbaren 
Bestandteile 
eines Franchise
systems zu 
einem möglichst 
frühen Zeitpunkt 
in allen ländern, 
die als Markt 
infrage kommen, 
ist mindes tens 
genauso wichtig 
wie dieser 
schutz im  
Ursprungsland 
des systems.
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ten. Unter Umständen sind für verschiedene 
Zielländer auch unterschiedliche Expansi-
onsstrategien (z.B. Master-Franchising für 
weit entfernte Gebiete, Direkt-Franchising 
im deutschsprachigen Raum) anzuwenden. 

WICHTIG! Verfügt Ihr Franchise-Anwalt des 
Heimatmarktes nicht über die entsprechen-
den juristischen Kenntnisse der rechtlichen 
Besonderheiten des Ziellandes, ist ein dort 
ansässiger, spezialisierter Anwalt beizuzie-
hen. Gerade im Bereich der vorvertraglichen 
Aufklärung, aber auch bei gesellschafts-
rechtlichen Anforderungen ergeben sich oft 
zwingende Regelungen, die bei der Expansi-
on unbedingt zu beachten sind. 

ForMEN DEr 
iNtErNAtioNAlisiErUNg
Abgesehen von einer Expansion im Heimat-
markt gibt es auf internationaler Ebene 
mehrere Expansionsmöglichkeiten. Dem 
Franchise-Geber, der ins Ausland expandie-
ren möchte, stellt sich vorab eine wichtige 
Frage: Ist mein Franchise-System im Hei-
matmarkt so gefestigt, dass ich weitere Ziel-
länder bearbeiten kann? Sowohl beim „Sys-
temexport” aus dem Heimatmarkt Österreich 
wie auch beim „Systemimport” nach Öster-
reich stehen mehrere Möglichkeiten der In-
ternationalisierung zur Verfügung. Deren 
Vor- und Nachteile sind immer auch anhand 
der konkreten Situation des jeweiligen Fran-
chise-Systems (rechtlich und wirtschaftlich) 
zu überprüfen. Auf Basis der Rahmenbedin-
gungen im jeweiligen Zielland sind die not-
wendigen Adaptionen des Franchise-Pakets 
zu erarbeiten (siehe erforderliche Marktstu-
die und Anpassung auch der eigenen system-
internen Prozesse).

AltErNAtivEN DEr 
iNtErNAtioNAlisiErUNg 

DirektFranchising
Der Franchise-Geber tritt selbst im Zielland 
auf und betreut die Franchise-Nehmer vom 
Heimatmarkt aus. Voraussetzung dafür sind 
insbesondere die entsprechenden Kapazitä-
ten in der Franchise-Zentrale. 

Direkt-Franchising ist meist mit dem gerings-
ten Investitionsvolumen verbunden. Sie eignet 
sich vor allem für die Expansion in benach-
barte Länder mit ähnlicher Sprache, ähnli-
cher Kultur und bei einem anzahlmäßig 
„überschaubaren” Kreis an Franchise-Neh-
mern im Zielland. Bei einer größeren Anzahl 
von Franchise-Nehmern empfiehlt es sich, 
ein eigenes Büro zur Betreuung im jeweiligen 
Zielland einzurichten. Ihre Wirtschaftskam-
mer und spezialisierte Steuerberater helfen 
bei den möglichen steuerrechtlichen Anfor-
derungen, die sich durch die grenzüber-
schreitende Leistungserbringung ergeben. 
Beim Direkt-Franchising wird der Franchise-
Vertrag unmittelbar (direkt) zwischen dem 
Franchise-Geber und dem im Ausland befind-
lichen Franchise-Nehmer abgeschlossen. 

gründung einer tochtergesellschaft 
(Niederlassung) im Zielland
Der Franchise-Geber errichtet im Zielland 
eine eigene Franchise-Zentrale, entweder in 
Form einer Tochtergesellschaft oder einer 
eigenen Niederlassung, womit zumeist auch 
hohe Kosten verbunden sind. Auch hier ist 
eine professionelle Beratung durch die Wirt-
schaftskammer und spezialisierte Steuerbe-
rater sehr zu empfehlen. Vor allem in Ländern 
mit entsprechender Größe und Bedeutung für 
den Franchise-Geber hat diese Vorgangswei-
se Vorteile. Er zeigt damit seine langfristige 
Präsenz direkt vor Ort mit sinnvollerweise 
ortskundigen MitarbeiterInnen,.   

gründung eines Jointventure 
im Zielland
Der Franchise-Geber gründet im Zielland ge-
meinsam mit einem oder mehreren dort an-
sässigen Partnern ein rechtlich selbstständi-
ges Unternehmen, das als Franchise-Zentrale 
agiert. Die Höhe seiner Beteiligung und damit 
die Frage der Mehrheitsrechte in der gemein-
samen Gesellschaft richtet sich vor allem 
nach dem gewünschten Einflussgrad auf die 
Geschäftsführung. Der Joint-Venture-Partner 
bringt sinnvollerweise neben seinem finanzi-
ellen Beitrag auch die jeweiligen Marktkennt-
nisse und Kontakte im Zielland ein. Die Rech-
te und Pflichten der Vertragspartner müssen 
in entsprechenden Verträgen klar und umfas-
send geregelt werden. Vor allem in für den 
Franchise-Geber wichtigen Ländern ergibt 
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sich damit eine zumeist kostengünstigere Al-
ternative verglichen mit einer eigenen Toch-
tergesellschaft/Niederlassung im Zielland. In 
manchen Ländern (z.B. China) ist es auch in 
rechtlicher Hinsicht sogar erforderlich, vor 
Ort in Kooperation mit einem bereits ansässi-
gen Unternehmen tätig zu sein.

vergabe einer MasterFranchise
lizenz im Zielland 
Der Franchise-Geber als Master-Franchise-
Geber vergibt an einen Partner im Zielland 
(Master-Franchise-Nehmer) eine Master-
Franchise-Lizenz, die diesem vertraglich 
zusichert, im Zielland wie ein Franchise-Ge-
ber zu agieren und Franchise-Nehmer unter 
Vertrag nehmen zu dürfen (Sub-Franchisen 
zu vergeben). In der Regel bezieht sich diese 
Master-Lizenz auf ein gesamtes Land oder 
zumindest auf eine größere Region, wofür 
eine – verglichen zur herkömmlichen Fran-
chise-Gebühr – höhere Master-Lizenzge-
bühr anfällt. Aufgabe des Master-Franchise-
Nehmers ist es, nach den Vorgaben des 
Master-Franchise-Gebers im betreffenden 
Zielland ein Franchise-Partnernetz aufzu-
bauen und zu managen sowie etwaige not-
wendige Adaptionen von Franchise-Vertrag, 
Handbuch und System für das Zielland vor-
zunehmen. Die Entscheidungshoheit über 
etwaige Änderungen des Franchise-Systems 
bleibt beim Franchise-Geber. Ein Master-
Franchise-Vertrag regelt daher mehr Berei-
che als ein „üblicher” Franchise-Vertrag. 
Dabei muss die Arbeitsteilung zwischen 
Master-Franchise-Geber und Master-Fran-
chise-Nehmer klar geregelt werden. Der im 
Ausland eingesetzte nationale Franchise-
Vertrag wird zumeist beibehalten und nur an 
die zwingenden ausländischen gesetzlichen 
Regelungen angepasst. 

Abschluss eines MultiUnitvertrages 
im Zielland
Der Franchise-Geber ermöglicht damit seinem 
Franchise-Nehmer im Zielland bzw. der ver-
traglich zugesicherten Zielregion, mehrere 
Standorte selbst zu betreiben. Anders als ein 
Master-Franchise-Nehmer darf dieser Fran-
chise-Nehmer keine Sub-Franchise-Verträge 
abschließen. Der Multi-Unit-Vertrag beinhaltet 
üblicherweise eine Expansionsplanung bzw. 
die Vorgaben für Standortanzahl und für den 

zugehörigen Eröffnungszeitrahmen. Hält der 
Franchise-Nehmer den vereinbarten Expansi-
onsplan nicht ein, läuft er Gefahr, seinen Ge-
bietsschutz für die Zielregion bzw. das Zielland 
zu verlieren.    

AreaDevelopment/ 
gebietsentwicklung im Zielland
Der Franchise-Geber setzt auf Basis eines 
Gebietsentwicklungsvertrages den Area-De-
veloper ein. Dieser übernimmt sowohl die 
Vermittlungstätigkeit als auch die Betreuung 
der (künftigen) Franchise-Nehmer im jewei-
ligen Zielland. Der Franchise-Vertrag wird, 
anders als beim Master-Franchising, zwi-
schen Franchise-Nehmer und Franchise-
Geber direkt abgeschlossen. Dadurch bleibt 
die Einflussmöglichkeit des Franchise-Ge-
bers im jeweiligen Zielland erhalten. Diese 
Möglichkeit der Gebietsentwicklung im Ziel-
land kann auch mit einem Joint-Venture-
Vertrag kombiniert werden.

lizenzvertrag im Zielland 
Beim Lizenzvertrag wird im Vergleich zum 
Franchising nicht ein gesamtes Konzept, 
sondern lediglich eine Lizenz, wie etwa die 
Lizenz zur Nutzung der Marke für ein be-
stimmtes Gebiet, vergeben. Dabei überlässt 
der Lizenzgeber dem Lizenznehmer im Ziel-
land die Rechte zur Nutzung von gewerbli-
chen Schutzrechten (wie Marke, Patent). Der 
Lizenznehmer führt selbstständig seinen 
Geschäftsbetrieb und leistet an den Lizenz-
geber eine monatliche Lizenzgebühr. Der 
Einfluss und die Vorgaben des Lizenzgebers 
auf den Lizenznehmer sind generell gerin-
ger als im Franchising. Lizenzsysteme haben 
grundsätzlich weder ein eigenes Betriebs- 
noch ein eigenes Marketingkonzept. Es feh-
len auch Regeln zur Aufrechterhaltung eines 
Systemimages, wie auch die Notwendigkeit 
zur ständigen Anpassung an geänderte 
Marktverhältnisse nicht gegeben ist. 

ACHTUNG! Der Lizenzvertrag enthält zwar 
weniger strenge Regelungen als ein Fran-
chise-Vertrag. Dennoch sind gewisse Min-
destqualitätsanforderungen zu vereinbaren, 
um nicht eine Verwässerung der Marke und 
Schädigung der Reputation des Franchise-
Systems zu riskieren. 
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Es war meine Nachbarin, die am An-
fang unserer Idee stand, weil sie ihr 
Kellerabteil an einen Handwerker 
vermietete. Uns wurde bewusst, wie 
gefragt gute Lagerräumlichkeiten 
in innerstädtischen Gebieten sind. 
Gleichzeitig stehen immer mehr Ge-
schäftslokale leer. Wir haben uns ent-
schieden, dieses Potenzial zu nutzen,  
und gründeten im Jahr 2016 Storebox.
Über Storebox bieten wir zentralgele-
gene Lagerflächen in der Größe ab 0,9 
Quadratmeter an. Das Besondere an 
unserem Konzept ist die Digitalisie-
rung und der hohe Standard der Stand-
orte. Alle Storeboxes sind ebenerdig 
und trocken, ein Thermometer und ein  
Luftfeuchtigkeitsmesser sorgen dafür, 
dass es auch so bleibt.

ErFolgsstorY #schaffenwir

Mikrologistik ganz groß
Wie Johannes Braith das Problem mit dem Platz in der Stadt löst

In letzter Zeit sind es nicht nur private 
Kunden, die unsere Räumlichkeiten 
nutzen, sondern zunehmend auch 
größere Unternehmen. So haben wir 
eine Kooperation mit einem bekannten 
Möbelkonzern starten können. 

Gestartet sind wir in  
Österreich, und mittler-

weile gibt es uns in 
Deutschland, der Schweiz 

und Luxemburg. Da  
wir niemals so schnell 
wachsen können, wie  
die Nachfrage wächst, 
entschieden wir uns  

dafür, unser Konzept auch 
als Franchise anzubieten. 

Unseren Franchise-Nehmer bieten wir 
ein durchdachtes Konzept und tolle 
Tools, auf die sie zugreifen können, 
gleichzeitig aber kaum Personalbe-
darf haben.

 https://yourstorebox.com  

Johannes 
Braith   

Storebox
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Gemeinsam 
mehr erreichen
Die Fachleute der Wirtschafts-
kammer stehen in ganz Österreich 
für Beratung und Information rund 
um Franchising und Selbstständig-
keit zur Verfügung. Nutzen Sie auch 
das Know-how nationaler und inter-
nationaler Franchise-Organisationen 
für Ihren Erfolg. 
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6.1. Nützliche Kontakte
 s.68

6.2. Kontakte der Wirtschaftskammern 
in ganz Österreich 
 s.70
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Nützliche KontakteDAs NEtZWErK

6.1 NÜtZlichE KoNtAKtE

essen seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit 
und forciert den Austausch mit Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit, um die 
nachhaltige Qualitätssicherung im Franchising 
zu fördern. Diese wird durch den ÖFV System-
Check unterstützt, zu welchem sich alle or-
dentlichen Mitglieder mindestens einmalig 
verpflichten. 

Nach Absolvierung des Checks darf das ÖFV-
Siegel „Geprüftes Mitglied“ getragen werden, 
welches nicht nur die hohe Qualität des Sys-
tems repräsentiert, sondern darüber hinaus 
für eine hohe Franchise-Partner-Zufriedenheit 
steht und dadurch Vorteile bei der Suche nach 
neuen Franchise-Partnern mit sich bringt. Der 
ÖFV gilt als Kommunikationsplattform und 
forciert den Ausbau von Image und Bekannt-
heitswert des Franchisings. Zudem vernetzt 
der Verband Franchise-Geber mit Franchise-
Interessenten und stellt seinen Mitgliedern ein 
umfassendes Expertennetzwerk zur Verfü-
gung. Ebenso zählen themenspezifische Ver-
anstaltungen zum vielfältigen Angebot des 
Österreichischen Franchise-Verbandes, der in 
Brunn am Gebirge angesiedelt ist und rund 135 
Mitglieder zählt. 

Alle weiteren Informationen über den Verband 
können auf der Website des ÖFV abgerufen 
werden. www.franchise.at

ÖFv Präsident 
Andreas haider mit 

ÖFv generalsekretärin
 Barbara steiner  

ÖstErrEichischEr 
FrANchisE-vErBAND

Campus 21, Liebermannstr. A01
2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 (0) 2236/31 11 88
E-Mail: oefv@franchise.at
Internet: www.franchise.at

Der Österreichische Franchise-Verband (ÖFV) 
ist Repräsentant der österreichischen Fran-
chise-Wirtschaft. Als integrativer Motor der 
Franchise-Szene vertritt der Verband die Inter-
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BRUNN/GEBIRGE. Eine Franchise-Partnerschaft bedeutet die Übernahme von bestehenden Strukturen, Prozessen 
und Modellen. Was auf den ersten Blick als Asset erscheint, kann jedoch unter Umständen als Einschränkung wahr-
genommen werden. Daher müssen vorab einige Punkte beachtet werden, um Fallstricke zu umgehen. Franchising 
bedeutet, sich einer etablierten und erprobten Marke zu bedienen. Deshalb ist es unabdingbar, dass die Markenwerte 
den eigenen Vorstellungen und Werten entsprechen.  Barbara Steiner, Generalsekretärin ÖFV

irrglaube in der Zeit
Geht man davon aus, dass Franchise-Systeme wenig Zeit beanspruchen und sofort 
und unmittelbar hohe Gewinne bringen, so sind Misserfolg und Enttäuschung vorher-
sehbar. Denn trotz der Expertise des Franchise-Gebers und der Übernahme einer  
etablierten Marke braucht es gerade zu Beginn der Partnerschaft Durchhaltever-
mögen und ein gewisses finanzielles Polster, um das Geschäft anzukurbeln.

stolperfalle vertrag
Auch eine gründliche Prüfung des Franchise-Vertrags ist unverzichtbar, denn dieser 
wird für die guten, aber vor allem für die schlechten Zeiten geschlossen. Aus diesem 
Grund empfehlen wir vom Österreichischen Franchise- Verband, für die Vertragsprü-
fung und vor Abschluss einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, um ungewollte Folgen aus 
dem Weg zu räumen.

grundsätzlich wichtig
Zeit nehmen, den Partner und die Familie einbeziehen, Referenzen einholen, Expertise 
heranziehen, Risiko einkalkulieren und Leistungen vergleichen – dies sind die 
wichtigs ten Punkte, um mögliche Stolpersteine auf dem Weg in eine Franchise-  
Partnerschaft zu umgehen.

WEitErE KoNtAKtE 

Deutscher Franchiseverband
Luisenstraße 41, D-10117 Berlin
Tel.: +49-30/27 89 02-0
E-Mail: info@franchiseverband.com
Internet: www.franchiseverband.com

swiss Distribution –  
licensing Franchising Agency
Stockerstraße 38, CH-8002 Zürich
Tel.: +41-44/208 25 55
Internet: www.swissdistribution.org

international Franchise Association
1900 K Street, NW, Suite 700 
Washington, DC 20006, USA
E-Mail: info@franchise.org
Internet: www.franchise.org

Franchiseportal.at
informations und Werbeplattform 
für die FranchiseWirtschaft
Heidestraße 30a, D-53797 Lohmar
Tel.: +49-2241/255 09-0
E-Mail: contact@franchiseportal.de
Internet: www.franchiseportal.at

Gastkommentar
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WiEN
gründerservice
Tel.: 01/514 50-1050
E-Mail: gruenderservice@wkw.at
rechtsservice
Tel.: 01/514 50-1010
E-Mail: rechtsservice@wkw.at
Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

NiEDErÖstErrEich
gründerservice
Tel.: (02742) 851-0
E-Mail: gruender@wknoe.at
Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten
Für rechtliche Fragen rund um den 
Franchise-Vertrag wenden Sie sich bitte an 
Ihre Bezirksstelle.Kontaktdaten unter: 
wko.at/noe/bezirksstellen 

oBErÖstErrEich
gründerservice
Tel.: 05 90 909
E-Mail: sc.gruender@wkooe.at
Hessenplatz 3, 4020 Linz

BUrgENlAND
gründerservice
Tel.: 05 90 907-2000
E-Mail: gruenderservice@wkbgld.at
Robert-Graf-Platz 1, 7001 Eisenstadt

sAlZBUrg
gründerservice
Tel.: 0662/88 88-541
E-Mail: gs@wks.at
Allgemeines Unternehmensrecht
Tel.: 0662/88 88-322 od 324
E-Mail: rechtspolitik@wks.at
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg

Die Ansprechpartner der Wirtschaftskammern Österreichs sind eine neutrale Service- und  
Beratungsstelle für zukünftige Franchise-Nehmer bzw. für Unternehmen, die ein Franchise- 
System entwickeln wollen.

stEiErMArK
gründerservice
Tel.: 0316/601-600
E-Mail: gs@wkstmk.at
Wirtschaftsservice
Tel.: 0316/601-601
E-Mail: us@wkstmk.at
Körblergasse 111-113, 8010 Graz

KÄrNtEN
gründerservice
Tel.: 05 90 904-740
E-Mail: gruenderservice@wkk.or.at
rechtsservice
Tel.: 05 90 904-720
E-Mail: wirtschaftsrecht@wkk.or.at
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt

tirol
gründerservice
Tel.: 05 90 905-2222
E-Mail: gruenderservice@wktirol.at
rechtsservice
Tel.: 05 90 905-1111
E-Mail: rechtsservice@wktirol.at
Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck

vorArlBErg
gründerservice
Tel.: 05522/305-1144
E-Mail: gruenderservice@wkv.at
rechtsservice
Tel.: 05522/305-1122
E-Mail: rechtsservice@wkv.at
Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch

6.2 KoNtAKtE DEr WirtschAFtsKAMMErN  
iN gANZ ÖstErrEich

WichtigE liNKs
 www.gruenderservice.at/franchise
 www.franchiseboerse.at
 www.facebook.com/gruenderservice
 https://wko.at
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stichWortvErZEichNis

Austria Wirtschaftsservice GmbH  25
Begriff Franchising  10
Checkliste Systemaufbau  45
Checkliste Franchise-Nehmer-Auswahl  45
Checkliste für Franchise-Nehmer  28
Datenschutz  61
Dienstleistungs-Franchising  16
Direktvertrieb  17
Einschulung  26, 28
Einstieg in das System  30
Einstiegsgebühr  19, 25, 42, 52, 55
Erfolgsfaktoren  35ff
Erfolgsvoraussetzungen  35
Ethikkodex  11
Filialsystem  16
Finanzierung  25f, 30
Förderung  25
Franchise-Formen  16
Franchise-ähnliche Vertriebssysteme  16
Franchisebörse  22, 45
Franchise-Gebühr  18, 55
Franchise-Handbuch  23, 41ff
Franchise-Nehmer-Auswahl  45
Franchise-Paket  37
Franchise-Vertrag  36, 50ff
Gebietsentwicklungsvertrag  64
Genossenschaften  17
Geschäftsidee  11
Gewerberecht  57, 58
Gründung durch Franchising  22
Haftung  51, 55
Handelsagentensystem  17
Internationalisierung  62ff
Joint-Venture  63, 64
Kartellrecht  60f
Kommissionssystem  17
Konflikte  39, 40
Konsumentenschutz(gesetz)  50f
Kontakte  68ff
Konzeption  37
Kooperation  17, 19
Kosten Systemaufbau  42
Kosten- und Erlösplanung  38
Kündigung  53, 55f
Laufende Gebühren  19
Leistungen  18
Lizenzsystem  16
Lizenzvertrag  64
Logistik  41

WichtigE liNKs
 www.gruenderservice.at/franchise
 www.franchiseboerse.at
 www.facebook.com/gruenderservice
 https://wko.at
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Marktpotenzial  35
Marktverhältnisse  29
Master-Franchise  64
Mietvertrag  57
Multiplikation  37
Neugründungs-Förderungsgesetz (Neufög)  25
Niederlassung  63
Öffentliche Fördermittel  25
Österreichischer Franchise-Verband  68
Pacht  57
Pilotierung  37
Produktions-Franchising  16
Rechtliche Rahmenbedingungen  48ff
Schattenseiten  26
Schutzrechte  16, 30, 56, 64
Situationsanalyse  37
Social Franchising  43ff
Sonnenseiten  26
Sonstige Gebühren  19
Strategie  37
Systemmanagement  38ff
Tochtergesellschaft  63
Umfeldanalyse  37
Unternehmensanalyse  37
Vertragsauflösung  50, 52f, 55
Vertragshändlersystem  17
Vertriebs-Franchising  16
Was ist Franchising?  10
Weiterbildung  36, 54
Werbung  54
Wettbewerbsrecht  59
Wettbewerbsverbot  53f
Wirtschaftskammer  70
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DIE ZUKUNFT DER  
WIRTSCHAFT IST

UNSER JOB.

JUNGE WIRTSCHAFT //
SEI TEIL DES NETZWERKS 
ZUM ERFOLG!

INNOVATION
WACHSTUM
ARBEITSPLÄTZE

Dafür stehen Jungunternehmer.
Um dieses unternehmerische Potenzial 
auch in Zukunft garantieren
zu können, braucht es eine starke
Interessenvertretung, kompetentes 
Service und ein attraktives Netzwerk.

SEI DABEI!

jungewirtschaft.at
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www.franchiseboerse.at

Gründlich beraten. 
Erfolgreich starten.

Geber > Franchise < Nehmer
Die kostenlose Börse gibt einen Überblick über österreichische und  
internationale Franchise-Systeme, die Franchise-Nehmer suchen.  
Interessierte können direkt mit den Franchise-Gebern Kontakt aufnehmen.


